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Sachverhalt

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ahlbeck hat in hier Sitzung am 18.03.2021 den
Entwurf der Einbeziehungssatzung , Schwarzer Grund“ und die Begrindung hierzu gebil-
ligt und zur 6ffentlichen Auslegung bestimmt. Die Offentlichkeitsbeteiligung bzw. die Be-
teiligung der Trager offentlicher Belange wurde durchgefuhrt. Der Inhalt der eingegan-
genen Stellungnahmen ist in der als Anlage 1 beigeflugten Abwagungstabelle aufgefuhrt.
Die Stellungnahmen wurden gepruft; sie sollen entsprechend den jeweiligen Empfehlun-
gen in der Abwagungstabelle behandelt werden.

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ahlbeck beschlieRt:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager offentli-
cher Belange bzw. der Offentlichkeit wurden geprift und deren Behandlung ent-
sprechend den jeweiligen Empfehlungen in der Abwagungstabelle (Anlage 1) be-
schlossen.

2. Die Offentlichkeit sowie die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange,
die im Rahmen der Beteiligung eine Stellungnahme abgegeben haben, sind Uber
das Ergebnis der Abwagung zu informieren.

3. Die Einbeziehungssatzung ,Schwarzer Grund” der Gemeinde Ahlbeck wird hiermit
gemals § 34 (4) Nr. 3 BauGB in der vorliegenden Fassung vom 09/2021 als Satzung
beschlossen. Die Begrundung wird in der vorliegenden Fassung gebilligt.

4. Die Einbeziehungssatzung ,Schwarzer Grund” ist ortstublich bekanntzumachen.
Dabei ist auch anzugeben, wo die Einbeziehungssatzung , Schwarzer Grund” mit
Begrindung wahrend der Dienststunden eingesehen und Uber deren Inhalt Aus-
kunft verlangt werden kann.



Anlage/n

1 EinbeziehungssatzungAhlbeck-Abwagung4.2-21-09 o6ffentlich
2 EAB_Vorsee_15.07.21 offentlich

3 Einbeziehungssatzung_Schwarzer_Grund-Satzung offentlich
4 FFH-VP_Ahlbeck Vorsee 15.07.21 offentlich

5 Begrundung Satzung DerschwarzeGrund-21-09 offentlich

Finanzielle Auswirkungen

ja nein
fin. Auswirkungen X
im Haushalt berlcksichtigt X Deckung durch: Produkt Sachkonto
Liegt eine Investition vor? | | X | Folgekosten

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTHALTEN

Burgermeister/in

stellv. BUrgermeister/in



Gemeinde Ahlbeck
Einbeziehungssatzung ,,Der schwarze Grund*

STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERUHRTEN BEHORDEN,
DER SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE
nach § 4 Abs. 2 BauGB

Aufgestellt:

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN
nach § 2 Abs. 2 BauGB

STELLUNGNAHMEN DER OFFENTLICHKEIT
nach § 3 Abs. 2 BauGB

Eggesin/Neubrandenburg, den 30.09.2021

ABWAGUNGSMATERIAL
nach 8 1 Abs. 7 BauGB

Beratungsstand:
Gemeindevertretung vom ...................

Amt ,Am Stettiner Haff"

Bau- und Ordnungs-
amt

Stettiner StralRe 1

17367 Eggesin

Tel.: 039779-264-69

Fax: 039779-264-42

m.witt@eggesin.de

In Zusammenarbeit
mit

Planungsbtiro Traut-

mann

Walwanusstralle 26

17033 Neubranden-
burg

Tel.: 0395-5824051

Fax.: 0395-36945948

info@planungsbuero-
trautmann.de




Folgende von der Planung beriihrten Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange waren nach 8§ 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer

Stellungnahme aufgefordert:

Behorden und sonstige Trager dffentlicher Belange

Schreiben vom

Eine Stellungnahme
liegt nach Ablauf der
gesetzlichen Frist
nicht vor

1. Landkreis Vorpommern-Greifwald 05.07.2021
2. Staatliches Amt fur Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 22.06.2021

06.07.2021
3. Staatliches Amt fUr Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 17.06.2021
4, Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege M-V X
5. Pommerscher Evangelischer Kirchenkreis X
6. Hauptzollamt Stralsund X
7. Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH 27.05.2021
8. Wasser- und Abwasser-Verband Ueckermiinde 09.06.2021
9. StralRenbauamt Neustrelitz 10.06.2021
10. Deutsche Bahn AG X
11. Ministerium fUr Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 19.07.2021
12. IHK Neubrandenburg 24.06.2021
13. Landesamt fir innere Verwaltung M-V 31.05.2021
14. Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben X
15. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg 21.07.2021
16. E.DIS Netz GmbH X
17. Deutsche Telekom Technik GmbH 20.05.2021
18. Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | 27.05.2021
19. Bergamt Stralsund 10.06.2021
20. Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V X
21. REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH 02.07.2021
22. Deutsche Post Immobilien GmbH X
23. Landgesellschaft M-V GmbH X
24. Wasserstral3en- und Schifffahrtsamt Stralsund X
25. Landesforst M-V 28.07.2021
26. Handwerkskammer X
27. Wasser- und Bodenverband ,Uecker-Haffkiste" X
28. Landesamt fur Stral3enbau M-V X
29. CEP Central European Petroleum GmbH X




l. Behorden und sonstige Trager dffentlicher Belange

Schreiben vom

Eine Stellungnahme
liegt nach Ablauf der
gesetzlichen Frist
nicht vor

30. GASCADE Gastransport GmbH 10.06.2021
31. 50Hertz Transmission GmbH X
Amt fir Raumordnung und Landesplanung Vorpommern 01.07.2021

Nachbargemeinden:

1. Stadt Eggesin

2. Gemeinde Hintersee
3. Gemeinde Luckow
4.

Wahrend der offentlichen Auslegung vom 07.06.2021 bis zum 09.07.2021 wurde keine Stellungnahme vorgebracht.

1.

2.




Landkreis Vorpommern- Grelfswald
Der Landrat

Landkreis i 17464 i PF 1132 Standoé,)‘ An der ré%}h ¢
1730&!:19w /
Amt fir Bau, Natur{fund Denkmalschutz
Bauleitplanung/t

. Auskunft erteilt: Frau Kiigler
Amt "Am Stettiner Haff" Zimmer: 25
o ; Telefon: 03834 8760-3141
fur die Gemeinde Ahlbeck Telefax: 03834 8760 93141
Frau Witt E-Mail: Petra.Kuegler@kreis-vg.de
9

Stettiner StraRRe 1

17367 Eggesin Sprechzeiten

Di: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Do: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Mo, Mi, Fr nach Vereinbarung

Aktenzeichen: 02393-21-44 Datum: 05.07.2021
Grundstick:  Ahlbeck, OT Ahlbeck, Vorsee
Lagedaten: Gemarkung Ahlbeck, Flur 3, Flurstiick 157

Vorhaben: Einbeziehungssatzung "Der schwarze Grund" der Gemeinde Ahlbeck nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB

hier: Beteiligung Tréager &ffentl. Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB

Grundlage fir die Erarbeitung der Gesamtstellungnahme bildeten folgende Unterlagen:
- Ihr Anschreiben vom 20.05.2021 (Eingangsdatum 21.05.2021)
- Planungsunterlagen zum o.g. Vorhaben

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beteiligung der Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB haben die
Fachémter des Landkreises Vorpommern-Greifswald den vorgelegten Entwurf der 0.g. Satzung
der Gemeinde Ahlbeck begutachtet.

Ich mochte Sie bitten, die Hinweise, Ergédnzungen und Einschrankungen der einzelnen
Sachgebiete (SG) bei der weiteren Bearbeitung zu beriicksichtigen.

1
1.
1.

Ordnungsamt

1 SG Brand- und Katastrophenschutz
1.1 Katastrophenschutz

Bearbeiterin: Frau Gléde; Tel.: 03834 8760 2840
Nach den mir vorliegenden Daten aus dem Kampfmittelkataster des Landes sind derzeit
keine Anhaltspunkte auf latente Kampfmittelgefahren zu entnehmen.

Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschlieRen, dass auch in fiur den
Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde
auftreten kdnnen.

Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzufiihren.

Soliten bei den Arbeiten kampfmittelverdachtige Gegensténde oder Munition aufgefunden
werden, sind aus Sicherheitsgriinden die Arbeiten an der Fundstelle und in der unmittelbaren
Umgebung sofort einzustellen, so ist der Fundort zu rdumen und abzusperren.

GemaR § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der ortlich zustandigen
Ordnungsbehdrde unverziiglich anzuzeigen.

Kroissitz Grofswald _ Standort Ankiam Standort Pasewalk Bankverbindungen
Feldsiraiie 85 a Demminer Strae 71-74  An der Krassierkaserne 9 Sparkasse Vorpommen Sparkasse Uscker-Randow
_17489 Greifswald 17389 Anklam 17309 Pasewalk IBAN:  DESS 1505050000000001 91 IBAN: DEB1 1505 0400 3110 0000 58
Postfach 11 32 Postfach 115171152 Postfach 12 42 BIC  NOLADE21GRW BIC.  NOLADE21PSW
17454 Greifswald 17381 Anklam 17302 Pasewalk
Telefon: 03834 87600 Intarnet: www kreis-vg da Glaubiger-dentifikationsnummer
Telefax 03834 8760-5000 E-Mail: posteingang@Xreis-vg.de DE112Z200000202586

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der ToB-Beteiligung getroffene Feststellungen, Aus-
fuhrungen und die Hinweise des Landkreises Vorpommern-Greifs-
wald werden im Rahmen der Planung der Einbeziehungssatzung zur
Kenntnis genommen und in die Begrindung eingestellt.

Begriindung:
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die fachtechnischen Hinweise des

Landkreises Vorpommern-Greifswald, Ordnungsamt, SG Brand- und
Katastrophenschutz zu den Kampfmitteln zur Kenntnis. Sie werden
bei der Realisierung von MalRnahmen durch die Vorhabentrager und
deren Beauftragte zu beachten sein und werden in die Begriindung
eingestellt.
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31
3.1.1

Ebenso kann die Meldung liber die nachste Polizeidienststelle erfolgen. Von hieraus
erfolgt die Information des Munitionsbergungsdienstes.

StralRenverkehrsamt

SG Verkehrsstelle

Bearbeiter: Herr Guderjan;  Tel.: 03834 8760 3635

Aus der Sicht des StraBenverkehrsamtes; SB Verkehrslenkung als untere Verkehrsbehorde
gibt es zu 0. g. Bauvorhaben keine Einwande.

Amt fiir Bau, Natur- und Denkmalschutz

SG Bauleitplanung/Denkmalschutz

SB Bauleitplanung

Bearbeiterin: Frau Kiigler; Tel.: 03834 8760 3141

Die im Rahmen der Beteiligung der Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB
vorgelegten Unterlagen wurden hinsichtlich ihrer Ubereinstimmung mit den Vorschriften des
BauGB und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften gepriift.

Im weiteren Planverfahren sind folgende Anregungen und Bedenken zu beachten:

. In der Begriindung unter Pkt. 6.3 ist aufgefiihrt, dass die Kreisstrale VG 78 den Standort

verkehrlich erschlielt. In der Planzeichnung ist jedoch ein Bereich von ca. 30 m als Bereich
ohne Zu- und Abfahrten festgesetzt. Der gesamte Geltungsbereich der Satzung erstreckt
Uber eine Lénge von ca. 80 m entlang der Kreisstrale, damit ware die Errichtung von 3 bis 4
Wohnhausern maéglich. Mindestens fiir ein Grundstiick ist jedoch die Zu- und Abfahrt auf die
KreisstralRe ausgeschlossen. Hier besteht Kldrungsbedarf.

Hinweis:

. Die aktuelle vollstdndige Zitierung des Baugesetzbuches entnehmen Sie bitte der

Quellenangabe. Die Zitierung der BauNVO und der PlanzVO 90 hat sich ebenfalls geandert.
Ich bitte, dies im weiteren Verfahren zu beachten.

3.1.2 SB Denkmalpflege

e

Bearbeiterin: Frau Schwebs;  Tel.: 03834 8760 3147
Baudenkmalschutz
Durch das Vorhaben werden Belange des Baudenkmalschutzes nicht beriihrt.

Bodendenkmalschutz
Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt.

Aus archdologischer Sicht sind im Geltungsbereich der o.g. Planung Funde mdglich, daher
sind folgende Regelungen als MaBnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen in den
Plan und fiir die Bauausfiihrung zu tibernehmen:

Wenn wahrend der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen,
Abbriiche usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschittete Gewdlbe,
Verfiillungen von Grében, Brunnenschachte, verfiilite Latrinen- und Abfallgruben, gemauerte
Fluchtgdnge und Erdverfarbungen (Hinweise auf verfiilite Gruben, Grében, Pfostenldcher,
Brandstellen oder Graber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Miinzen, Urnenscherben,
Steinsetzungen,  Holzer, Holzkonstruktionen,  Knochen, Skelettreste, =~ Schmuck,
Geréatschaften aller Art (Spielsteine, Kdmme, Fibeln, Schliissel, Besteck) zum Vorschein
kommen, sind diese gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V  unverziglich der unteren
Denkmalschutzbehdrde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht geman § 11 Abs. 1 DSchG M-V
fir den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentiimer oder zuféllige Zeugen, die
den Wert des Gegenstandes erkennen.

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass das Strafl3enver-
kehrsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald, keine Einwéande
gegen das Bauvorhaben hat.

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Anregungen des Landkreises Vor-
pommern-Greifswald, Amt fir Bau, Natur- und Denkmalschutz, SG
Bauleitplanung/Denkmalschutz, SB Bauleitplanung werden zur
Kenntnis. Die Bereiche ohne Zu- und Abfahrt wurden festgesetzt zum
Schutz der vorhandenen Baumreihe im Bereich der Kreisstral3e, der
Bushaltestelle und des Trafos. Dementsprechend stehen nur fir zwei
Grundstucke direkte Zufahrten zur Verfiigung. Fur den westlichen Teil
kann die Zufahrt von der Mitte Uiber ein Wegerecht geklart werden.

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die fachtechnischen Hinweise des
Landkreises Vorpommern-Greifswald, Amt fir Bau, Natur- und Denk-
malschutz, SG Bauleitplanung/Denkmalschutz, SB Denkmalpflege
zur Kenntnis. Sie werden bei der Realisierung von MalRnahmen durch
die Vorhabentrager und deren Beauftragte zu beachten sein und wa-
ren unter 8.1 Bodendenkmale in die Begrindung des Entwurfes ein-
gestellt.
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3.2

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unveréndertem Zustand
zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt finf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei
schriftlicher Anzeige spatestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehdrde kann
die Fristim Rahmen des Zumutbaren verldngern, wenn die sachgemaRe Untersuchung oder
die Bergung des Denkmals dies erfordert.

Aufgefundene Gegensténde sind dem Landesamt fir Kultur und Denkmalpflege zu
libergeben.

Hinweis

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass als Trager &ffentlicher Belange geméaR § 4 Absatz 2
Nr. 6 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V) das Landesamt fiir
Kultur und Denkmalpflege zu beteiligen ist.

Anschrift: Landesamt fir Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4-5, 19055 Schwerin
Tel.: 0385 58879 111

SG Naturschutz

Bearbeiterin: Frau Schreiber;  Tel.: 03834 8760 3214

Zur vorgelegten Unterlage (ber die Einbeziehungssatzung ,Der schwarze Grund* der
Gemeinde Ahlbeck nimmt die untere Naturschutzbehdrde wie folgt Stellung.

Belange Alleenschutz:
Entlang der Strale befindet sich nach § 19 des NatSchAG M-V eine liickige Baumreihe.

Ich verweise hier auf den § 19 Abs.1 und 2 NatSchAG M-V der Folgendes ausfiihrt; ,

(1) Alleen und einseitige Baumreihen an offentlichen oder privaten Verkehrsflachen und
Feldwegen sind gesetzlich geschiitzt. Die Beseitigung von Alleen oder einseitigen
Baumreihen sowie alle Handlungen, die zu deren Zerstérung, Beschadigung oder
nachteiligen Verénderung fiihren kénnen, sind verboten. Dies gilt nicht fiir die Pflege und
Rekultivierung ~ vorhandener Garten- und Parkanlagen entsprechend dem
Denkmalschutzrecht.

Die Naturschutzbehérde kann Befreiungen unter den Voraussetzungen des § 67 Absatz
1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes erteilen. Bei Befreiungen aus Griinden der
Verkehrssicherheit liegen Griinde des (berwiegenden offentlichen Interesses in der
Regel erst dann vor, wenn die MaRnahme aus Griinden der Verkehrssicherheit
zwingend erforderlich ist und die Verkehrssicherheit nicht auf andere Weise verbessert
werden kann.“

(2

—

Anforderungen an die Planung durch die Einbindung der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung in das Abwagungsgebot

Der vorgelegten Bilanzierung wird zugstimmt.

Anhand der der vorliegenden textlichen Festsetzungen kann nicht nachvollzogen werden,
welche Zuordnungsfestsetzungen zu den einzelnen Grundstiicken erfolgt bzw. wer die
bilanzierten KompensationsmaRnahmen umsetzen wird.

Fur die errechneten 6588 Kompensationsflachendquivalente mit Festsetzungen in der
Satzung oder eine externe MaRnahme vorzulegen und entweder dinglich zu sichern oder
Uber einen stédtebaulichen Vertrag abzusichern (Realkompensation).

Mit der vorgelegten Unterlage wird die Abbuchung von einem geplanten Okokonto
vorgesehen. Das Okokonto wére grundsétzlich geeignet, den Eingriff auszugleichen.

Zurzeit liegt fir dieses Konto kein Anerkennungsbescheid vor.

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Ausfihrungen der uNB zum Alleen-
schutz zur Kenntnis.

Alleebdume werden bei der Umsetzung der Planung nach derzeiti-
gem Kenntnisstand beschadigt.

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die uNB der Ein-
griffs- und Ausgleichsbilanzierung zustimmt.

Die KompensationsmafRnahme wird folgendermaf3en modifiziert:

Als Kompensationsmafnahme sind 6.587,78 Okopunkte einer Oko-
punktmalnahme zu erwerben. Pro 1 m2 beanspruchter Abrundungs-
flache sind vom jeweiligen Bauherrn 1,68 Okopunkte zu erwerben.
Das Abbuchungsprotokoll wird vor Satzungsbeschluss eingereicht.
Verwendet wird das ca. 18,6 km sudlich liegende Kontos VG-036
,Herstellung einer Brachflache mit Nutzungsoption als Weide stdlich
von Dorotheenwalde® (Betreiber: Dr. S. Grumbach, Tel. 039748-
55012), da dieses in derselben Landschaftszone "Vorpommersches
Flachland" wie das Vorhaben liegt.
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Fir die zu erbringenden Kompensationsflachenéquivalente in Hohe von 6588 KFA ist das
Abbuchungsprotokoll vor Satzungsbeschluss nachzuweisen.

Bevor das nicht alles abschliefend geregelt ist und vorgelegt wird, bleibt die Stellungnahme
nicht abschlieBend. Der Eingriff ist von Dauer und muss auch fiir mindestens 25 Jahre
hinsichtlich der Realisierung der KompensationsmaRnahme abgesichert werden,

FFH-Vorpriifung SPA DE2350-401 ,Ueckermiinder Heide und Beriicksichtigung

faunistischer Sonderfunktionen im Rahmen der E/A Bilanz Punkt B.2.1
Die Unterlagen koénnen fiir die Art WeiRstorch nicht grundsatzlich bestéatigt werden.

Das Plangebiet ist Dauergriinland. Griinland ist deshalb als Nahrungshabitat fiir den
Weilstorch von existentieller Bedeutung.

Das zur Uberbauung vorgesehene Griinland ist als Teil der essentiellen Nahrungsflachen zu
verstehen. Somit ist zusatzlich von einer Schadigung der Fortpflanzungs- und Ruhestétte
auszugehen, sollte diese Flache verloren gehen.

Als Ersatznahrungsfliche wadren somit um den Eingriff im 2-km-Umkreis des Horstes
groRfléchige attraktive und méglichst brutplatznahe Nahrungsflachen anzulegen.

Die Flachen auRerhalb des 2 km Radius wiirden somit FCS MalRnahmen darstellen. Die
Grunlandinanspruchnahme wére somit nur liber eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG
zulassig.

Nach Auffassung des VG GielRen 1. Kammer, Urteil vom 22.01.2020 - 1 K 6019/18.Gl ist
§45 Abs.7 Satz1 Nr.5 BNatSchG in Bezug auf die europdischen Vogelarten nicht
anwendbar, da die Norm im Widerspruch zu der vorrangigen Regelung in Art. 9 Abs. 1 VRL
(RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom
30. November 2009 lber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten [kodifizierte Fassung])
stehe. Nach Art. 9 Abs.1 VRL kénnen die Mitgliedstaaten, sofern es keine andere
zufriedenstellende Lésung gibt, aus den dort genannten Griinden von den Artikeln 5 bis 8
der Richtlinie abweichen. In Art. 5 VRL ist unter anderem das Verbot des absichtlichen
Totens der unter Art. 1 fallenden Vogelarten geregelt. Art. 9 Abs. 1 VRL enthélt — anders als
Art. 16 Abs. 1 Buchst. ¢ der FFH-RL — keinen mit § 45 Abs. 7 Satz1 Nr. 5 BNatSchG
Ubereinstimmenden Ausnahmetatbestand, wonach ,aus anderen zwingenden Griinden des
Uberwiegenden offentlichen Interesses einschlieRlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher
Art" eine Ausnahmeerteilung in Betracht kommt. Nach der Rechtsprechung des EuGH sind
die in Art.9 Abs.1 VRL aufgefiihrten Ausnahmetatbestdnde abschlieRend und eng
auszulegen (EuGH, Urt. v. 08.06.2006 - C-60/05 Rn. 34). Der EuGH hat demzufolge in
einem von der Kommission gegen die Republik Polen eingeleiteten
Vertragsverletzungsverfahren eine mit §45 Abs. 7 Satz1 Nr.5 BNatSchG wortlich
Ubereinstimmende Regelung des polnischen Naturschutzgesetzes, die sich nicht auf das
Toétungsverbot erstreckte, beanstandet und festgestellt, dass die Republik Polen dadurch
gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 9 VRL verstoRen habe (EuGH, Urt. v. 26.01.2012 - C-
192/11).

Die Auslegung der Entscheidung des VG Gielen filhrt dazu, dass die neu zu schaffenden
Ersatzflachen im 2km Radius liegen miissen.

Es ist festzustellen, dass die Art inzwischen unmittelbar an StraRen ihre Nahrungsflachen
sucht und somit das Kriterium der Effekidistanz kein Ausschlusskriterium der
Flacheninanspruchnahme mehr ist. Auch nutzt der Weilstorch durchaus trockene;
mineralische Griinlander nutzt.

Dies sind grundsétzliche Aussagen zum Umgang mit dem WeiRstorch.

Damit wird die Zuordnung zu den Grundstucken abgesichert und auf
das vor Satzungsbeschluss vorzuliegende Abbuchungsprotokoll hin-
gewiesen.

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die uNB das ausge-
wahlte Konto als geeignet ansieht.

Im Okokontover;eichnis ist die OkokontomalRnahme als anerkannt
registriert. Eine Okokontomaf3nahme ist fir 25 Jahre gesichert.

g I und O ichnis M-V - Py lich — Mic ft Edge — =} x

https.//www.kompensationsflaechen-mv.de/kvwmap/index pt

+
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Landschaftszone Verpommersches Flachlar| Li i = Zustil heid ist ergangen, MaBnahme in
. Durchfiihrung; anerkannt = Anerkennungsbescheid ergangen,
Okokonto Herstellung einer Brachfli( Abbuchungen méglich
Registriernummer VG-036 oK B VG
Genehmigungsstatus ©  zugestimmt il
Flachenaquivalente gesamt Beginn om

EH Abbuchungssperre en
Flachenaquivalente noch 360.019 GIS-Flache [m7] 228.578,30
verfugbar - —
= MaBnahmen
Regelwerk HzE (2018)
Zielbereich Zielbereich
' metyp L LT Nebenmafinahmetyp /8rariandschaft
Hauptmalinahmetyp Umwandlung von Acker Nebenmalinahmetyp Anlage und Entwicklung von Feldgehélzen und Feldhecken

Hauptmalnahmetyp Variante Nebenmaltnahmetyp

Umwandlung von Acker in extensive Weiden O

Anlage von Feldgeholzen
Jahr der Realisierung © 2021

Pflege bis (Jahr) @

= Informationen & Kontakt

Ansprechpartner Dr. 5. Grumbach
Telefon (Ansprechpartner) 030748-55012
E-Mail (Ansprechpartner) s.erumbach@weidshof.de
Anzahl Treffer: [ 10 + Druckversion

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme
uNB bis zur Vorlage des Abbuchungsbescheides nicht abschliel3end
ist.

Die Aussagen zum Weil3storch werden in den Planunterlagen an die
aktuellen Verhaltnisse angepasst.
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5.
5.1
51.1

5.1.2

Im vorliegenden Fall kann von diesen rechtlichen Regelungen Abstand genommen werden,
da der betroffene Storchenhorst seit dem Jahr 2015 nicht besetzt war. Ich bitte das
Planungsbiiro zum Sachverhalt Ergénzungen in der Planunterlage vorzunehmen.

Amt fir Hoch- und Tiefbau/Immobilienmanagement

Kreisstratenmeisterei

Bearbeiter: Herr Beitz; Tel.: 03834 8760 3363

Seitens der Kreisstraenmeisterei des Landkreises Vorpommern-Greifswald bestehen gegen
0.g. Vorhaben keine Einwénde.

Amt fur Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung

SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz
SB Abfallwirtschaft/Altlasten

Bearbeiter: Herr Wiegand,; Tel.: 03834 8760 3271
Die untere Abfall- und Bodenschutzbehérde stimmt dem Vorhaben unter Berticksichtigung
folgender Hinweise und Auflagen zu:

Auflagen Abfall:

Die Deponierung nicht verunreinigter mineralischer Bauabfélle ist unzuldssig. Verwertbare
Baustoffe dirfen nicht mit verwertbaren Bauabféllen vermischt werden. Die verwertbaren
Bauabfille sind bei einer zugelassenen Bauabfallverwertungsanlage anzuliefern.

Gemdlk § 4 (1) der Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald Uber die
Abfallentsorgung (Abfallwirtschaftssatzung - AwS) vom 24.10.2016 besteht Anschlusspflicht
an die offentliche Abfallentsorgung. Die Anzahl und die GroRe der bendtigten Abfallbehélter
sind geman § 14 der Satzung beim Landkreis Vorpommern-Greifswald anzumelden.

Auflagen Bodenschutz:

Wahrend der BaumaBRnahme auftretende Hinweise auf schédliche Bodenveranderungen
oder Altlastverdachisflachen (vererdete Millkorper, Verunreinigungen des Bodens,
Oberflichen- und Grundwassers, u.a.) sind der unteren Bodenschutzbehérde des
Landkreises Vorpemmern-Greifswald (Standort Pasewalk) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten
sind gegebenenfalls zu unterbrechen.

Treten wihrend der Baumafinahme Uberschussbéden auf oder ist es notwendig
Fremdbdden auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflichtigen
Vorsorge gegen das Entstehen schédlicher Bodenveranderungen zu treffen.

Die Forderungen der §§ 9 bis 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverardnung
(BBodSchV) vom 12, Juli 1999 (BGBI. I. S. 1554), in der zuletzt gliltige Fassung, sind zu
beachten.

Dabei sind insbesondere die Anforderungen der DIN 19731 (Ausgabe 5/98) zu
beriicksichtigen.

SB Immissionsschutz

Bearbeiter: Herr Pllinsch; Tel.: 03834 8760 3238
Die untere Immissionsschutzbehtrde stimmt dem Vorhaben unter Beriicksichtigung
folgender Hinweise und Auflagen zu:

Hinweise:

Hinsichtlich der Errichtung, der Beschaffenheit und des Betriebes von Feuerungsanlagen
sind die Anforderungen der Ersten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1.
BlmSchV) einzuhalten. Insbesondere ist hiernach die Uberwachung durch den
bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger zu gewahrleisten.

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die Kreisstral3en-
meisterei des Landkreises Vorpommern-Greifswald, keine Einwande
gegen das Bauvorhaben hat.

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass das Amt fiir Was-
serwirtschaft und Kreisentwicklung, SG Abfallwirtschaft/Immissions-
schutz, SB Abfallwirtschaft/Altlasten als untere Abfallbehdrde und un-
tere Bodenschutzbehérde der gemeindlichen Planung unter Hinwei-
sen zustimmt.

Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von MalR3nah-
men durch den Vorhabentrager und seine Beauftragten zu beachten
und werden als Hinweis in die Begriindung eingestellt.

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die unteren Immis-
sionsschutzbehorde der gemeindlichen Planung unter Hinweisen zu-
stimmt.
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5.2

Bezliglich der eventuellen Errichtung von (Luft-)Warmepumpen wird auf die Darlegungen
des Leitfadens fir die Verbesserung des Schutzes gegen Larm bei stationdren Geraten der
Bund/Lénder-Arbeitsgemeinschaft fiir Immissionsschutz (LAl) vom 28.08.2013 verwiesen.

Wahrend der Bauphase sind die Bestimmungen der 32. Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Gerdte- und Maschinenldrmschutzverordnung - 32.
BlmSchV) sowie die Immissionsrichtwerte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Bauldrm einzuhalten.

SG Wasserwirtschaft

Bearbeiterin: Frau Klister; Tel.: 03834 8760 3265

Dem geplanten o. g. Vorhaben wird seitens der Unteren Wasserbehtrde des Landkreises
unter Einhaltung nachfolgender Auflagen und Hinweise zugestimmt:

Auflagen

Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich
unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Hohe oder die Beschaffenheit des
Grundwassers auswirken konnen, der zusténdigen Behorde einen Monat vor Beginn der
Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser
erschlossen, ist dies der zustédndigen Behérde unverziiglich anzuzeigen.

Die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung unterliegen dem zusténdigen
Trink- und Abwasserzweckverband / den zustdndigen Stadtwerken. Die Leitungsfiihrung ist
mit dem Verband abzustimmen.

Vor Baubeginn ist mit dem zustdndigen Wasser- und Bodenverband zu kldren, ob sich ewtl.
weitere Rohrleitungen (Gewésser II. Ordnung) auf dem Grundstlick befinden.

Sollte bei den Tiefbauarbeiten teilweise eine geschlossene Wasserhaltung
(Grundwasserabsenkung) erforderlich sein, so stellt dies nach § 9 WHG eine
Gewasserbenutzung dar. Nach § 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewéssers der
wasserrechtlichen Erlaubnis.

Nach § 32 (3) LWaG M-V ist eine Benutzung des Grundwassers (Grundwasserentnahme) in
den Féllen des § 46 Abs. 1 und 2 WHG anzuzeigen.

Soliten bei den Erdarbeiten Dranungen oder auch andere hier nicht -erwahnte
Entwésserungsleitungen angetroffen und beschadigt werden, so sind sie in jedem Falle
wieder funktionsfahig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten
trockengefallen sind. Der zustédndige Wasser- und Bodenverband ist zu informieren.

Prifpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind gemanR § 40 Abs.
1 und 2 der Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen
(AwSV) der unteren Wasserbehorde des Landkreises VG anzuzeigen.

Stellplatze flr Kraftfahrzeuge sind so herzurichten, dass keine wassergefahrdenden Stoffe
(Treib- und Schmierstoffe) in den Untergrund versickern kénnen. Festgestellte
Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen.

Anfallende Abbruchmaterial ist gegen eindringendes Niederschlagswasser zu sichern, so
dass Verunreinigungen des Bodens, des Grund- bzw. des Oberflachenwassers und der
Kanalisation sicher vermieden werden.

Hinweise
Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Verdnderung der Gewassereigenschaften zu vermeiden
und die Leistungsfahigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten.

Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder Giber
eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewdasser eingeleitet
werden.

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die untere Wasser-
behdrde der gemeindlichen Planung unter Hinweisen zustimmt.
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Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann lber eine ausreichende Sickerstrecke
von mind. 1,00 m zum Mittleren Hochsten Grundwasserstand (MHGW) auf dem Grundstiick
versickert werden. Nach dem DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der relevante
Versickerungsbereich im kf-Bereich von 1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen.

Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder dhnliches geplant, sind diese so herzurichten,
dass Nachbargrundstiicke nicht nachteilig beeintréchtigt werden.

Nach § 46 (1) WHG bedarf das Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten oder Ableiten von
Grundwasser fiir den Haushalt keiner Erlaubnis oder Bewilligung soweit keine signifikanten
nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu besorgen sind.

Die Verordnung lber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen AwSV vom
18.April 2017ist einzuhalten.

Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle
einer Havarie mit wassergefdhrdenden Stoffen ist unverziglich die zustdndige untere
Wasserbehorde zu benachrichtigen.

Der unteren Wasserbehdrde des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist eine Anzeige nach
§ 62 WHG - Wasserhaushaltsgesetz fir Anforderungen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen nach § 40 AwSV - Verordnung zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen, sowie § 46 Abs. 3 AwSV in Verbindung mit Anlage 6 AwSV fiir
Anlagen in Schutzgebieten rechtzeitig vor Baubeginn zu ibergeben

Nach § 16 LWaG M-V wird fiir das Entnehmen von Grundwasser kein
Wasserentnahmeentgelt erhoben, sofern die Wassermenge insgesamt nicht mehr als
zweitausend Kubikmeter im Kalenderjahr betragt.

Mit freundlichen GriiRen

Petra

Kugler

PR

Sachbearbeitefin

Verte

iler

Amt "Am Stettiner Haff" fur die Gemeinde Ahlbeck

zd.A.

Quell

enangaben

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017

(BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

DSchG M-V Denkmalschutzgesetz vom 06. Januar 1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 12) zuletzt

geandert durch Gesetz vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383,392)

BNatSchG Gesetz Uiber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom

29. Juli 2009 BGBI. | S. 2542) zuletzt geandert durch Artikel 290 Verordnung vom
19. Juni 2020; (BGBI. | S. 1328)

NatSchAG M-V Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfihrung des

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfiihrungsgesetz) vom
23. Februar 2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66) zuletzt geéndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)
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BBodSchG

LBodSchG M-V

WHG

LWaG

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverdnderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17. Mérz 1998 (BGBI. | S. 502),
zuletzt gedndert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom
27. September 2017 (BGBI. | S. 3465)

Gesetz Uber den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Landesbodenschutzgesetz) vom 4. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011 S. 759, zuletzt
gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. Juli 2018, (GVOBI. M-V S. 219)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) vom
31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 19. Juni 2020; (BGBI. | S. 1408)

Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 30. November 1992
(GVOBI. M-V 1992, S. 669) zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)
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Staatliches Amt
fiir Landwirtschaft und Umwelt
Vorpommern

r StALU Vorpemrmrern bl
Sitz des Amisleiters: Dienststelle Stralsund,
Badensiralle 18, 18439 Stralsund

. Telefon: 039771 / 44-243
Stadt Eggesin _ Telefax. 039771 / 44-235
Amt ,,Am Stettiner Haff*
Isiau ‘umf Ordnungsamt Bearbeitet von: Frau Biernat
tettiner Strafie 1 Aktenzeichan:
17367 Eggesin 20b-5121.12/75-001-036/21
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Ueckerminde, 22.06.2021

Stellungnahme als Triger dffentlicher Belange (§ 4 Abs.2 BauGB)
Einbeziehungssatzung "Der schwarze Grund" der Gemeinde Ahlbeck
Thr Schreiben vom:  20.05.2021 (eingegangen am 21.05.2021)

Stellungnahme Abteilung Landwirtschaft und Flurneuordnungsbehérde

Sehr geehrte Damen und Herren,
der 0. g. AuBenbereichssatzung stehen agrarstrukturelle Belange nicht entgegen.

Fiir das gesamte Flurstiick des Geltungsbereiches wurde ein Pachtvertrag angezeigt.
Zur Konfliktvermeidung ist eine friihzeitige Information des betroffenen Landwirtschaftsbetriebes
hinsichtlich der Uberplanung der landwirtschaftlich genutzten Teilfldche zu empfehlen.

Zu naturschutzrechtlichen und Umwelt-Belangen ergeht die Stellungnahme gesondert von der
Dienststelle Stralsund des StALU Vorpommern.

Mit freundlichen Griifien

im Aufirag
U
]:',/L_
Bischoff

Allgemeine Datenschutzinformation:

Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt fir Landwirtschaft und Umwell Verpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der
von [hnen ggl, mitgeteilien persdnlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage:

Art. 6 Abs. 1 e DSGVO L.V.m. § 4 Abs. 1 DSG M-V). Weitere Informationen erhalien Sie unter www.regicrung-mv, de/Datenschutz.

Hausanschrift: Telefon: 038771 / 44-0
Staatliches Amt fiir Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern Telefax: 038771 / 44-235
Kastanienallee 13, 17373 Ueckerminde E-Mail: poststelle@staluvp.mv-regierung de

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffene Feststellung und die
Ausfuhrungen des Staatlichen Amtes fur Landwirtschaft und Um-
welt Vorpommern werden im Rahmen der Planung der Einbezie-
hungssatzung zur Kenntnis genommen.

Begriindung:
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass der Satzung agrar-
strukturelle Belange nicht entgegen stehen.
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Staatliches Amt |
fiir Landwirtschaft und Umwelt
Vorpommern }

StALU Vorpommern
Sitz des Amtsleiters: Dienstslelle Stralsund,
Badenstrafle 18, 18430 Stralsund

Amt ,Am Stettiner Haff" Telefon: 03831/ 696-1202
- und Ordnungsamt Telefax: 03831 /696-2129
E?:u \';“\,lm . E-Mail:  Birgit.Malchow@staluvp.mv-regierung.de
Stettiner Stralke 1 Bearbeitet von: Fr. Malchow
17367 Eggesin Aktenzeichen: StALUVP12/5122/VG/99/21

(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Stralsund, 06.07.21

Einbeziehungssatzung ,,Der schwarze Grund“ der Gemeinde Ahlbeck

Sehr geehrte Frau Witt,

vielen Dank fir die Ubergabe der Unterlagen zum im Betreff genannten Vorhaben.

Die Priifung ergab, dass Belange der Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden
meines Amtes nicht beriihrt werden.

Wir wiinschen viel Erfolg bei der Umsetzung.
Mit freundlic GriRen

%8

Matthias Wolters

Allgemeine Datenschutzinformation:

Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt fir Landwirtschaft und Umwelt Vorpommerm ist mit der Speicherung und
Veerarbeitung der von lhnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage:

Art. 6 Abs. 1 e DSGVO i.V.m. § 4 Abs. 1 DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-
mv.de/Datenschutz.

Hausanschrift: Telefon: 03831/696-0

Staatliches Amt fir Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern Telefax: 03831 /696-2129

BadenstraBe 18, 18439 Stralsund E-Mail: poststelle@staluvp.mv-regierung.de
Postanschrift: www. stalu-vorp n.de

Postfach 2541, 18412 Stralsund

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffene Feststellung und die
Ausfuhrungen des Staatlichen Amtes fur Landwirtschaft und Um-
welt Vorpommern werden im Rahmen der Planung zur Einbezie-

hungssatzung zur Kenntnis genommen.

Begriindung:

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass der gemeindlichen
Planung die Belange der Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden

des StALU VP nicht berihrt.
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t :
Staatliches Amt I/

fiir Landwirtschaft und Umwzalt( ) % @%

Mecklenburgische Seenplatte

StALU Mecklenburgische Seenplatte
Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg

. . Telefon: 0395 380 69-106
Amt ,Am Stettiner Haff' Telefax: 0395 380 69-160
Der Amtsvorsteher E-Mail: i de
Bau- und Ordnungsamt Bearbeitet von:  Frau Ko
Stettiner Stralke 1 Geschaftszeichen: StALU MS 12 ¢ - 0201/
Z 519
17367 Eggesin Reg.-Nr.: 138 - 21

(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Neubrandenburg, 17.06.2021
Einbeziehungssatzung ,,Der schwarze Grund“ der Gemeinde Ahlbeck

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Priifung der zur Beurteilung vorgelegten Unterlagen bestehen aus immissions-
schutz- und abfallrechtlicher Sicht keine Einwande.

Mit freun c/ n GriiRen

Aligemeine Datenschutzinformationen:

Der Kontakt mit dem Amlﬁll i und Umwelt ist mit und \ der
von Ihnen ggf. Daten ge: At 6 (1) e DS-GVOIi. V. m. §4 DSG M-V). Wettere Informationen zu
Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter vaww.i reglemngmv de/Datenschutz.

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der ToB-Beteiligung getroffene Feststellung des
Staatlichen Amtes fur Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgi-
sche Seenplatte wird im Rahmen der Planung der Einbeziehungs-
satzung zur Kenntnis genommen.

Begrindung:

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Feststellung des Staatlichen Am-
tes fUr Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte,
dass es keine Einwéande gegen die gemeindliche Planung gibt zur
Kenntnis.
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Amt ,Am Stettiner Haff*
Der Amtsvorsteher
Bau- und Ordnungsamt
Frau Witt

Stettiner StraBe 2

17367 Eggesin

Ansprechpartner
Frau Klemer

ld mbH - Ukranenstr. 8 - 17358 Torgelow

Tel -Durchwahl
03976/240 2-15

Datum

27.05.2021

BV: Einbeziehungsbeitrag ,,Der schwarze Grund" der
Gemeinde Ahlbeck
Ihr Schreiben vom 20.05.2021

Sehr geehrte Frau Witt,

far

die Moglichkeit der

Stellungnahme zum oben

genannten Bauvorhaben bedanken wir uns.

Aus Sicht unserer Verkehrsgesellschaft gibt es hier keine
Einwdnde.

Mit freundlichen GriiBen

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

Verkehrsgesellschaft

yqir?‘g‘r?wmern-Grelfswald mbH
5’

UkfanenstraBe 8

~ 17858 Tiorgelow

Thiefon 03976 24020
Telefax 03976 240224
info@vvg-bus.de
www.wg-bus.de

Betriebsteil Jarmen
Demminer StraBe 43
17126 Jarmen

Telefon 039997 10308
Telefax 039997 10318

Geschaftsfihrer Dirk Zabel
Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Krins
HRB 3444

Amtsgericht Neubrandenburg
Steuernummer 079/133/31243

Bankverbindungen
Sparkasse Uecker-Randow
BLZ 150504 00

Konto 3 110 006 315
IBAN DE19 1505 0400 3110 0063 15
BIC  NOLADE21PSW

Deutsche Kreditbank AG

BLZ 12030000

Konto 189 933 45

IBAN DE63 1203 0000 0018 9933 45
BIC  BYLADEM1001

Volksbank Demmin eG

BLZ 15091674

Konto 300 054 838

IBAN DE90 1509 1674 0300 0548 38
BIC GENODEF1DM1

Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffene Feststellung der Ver-
kehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH wird im Rahmen
der Planung der Einbeziehungssatzung zur Kenntnis genommen.

Begrindung:
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Feststellung der Verkehrsgesell-

schaft Vorpommern-Greifswald mbH, dass es keine Einwande ge-
gen die gemeindliche Planung gibt, zur Kenntnis.
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Wasser- und Abwasser-

Verband [ 9 < BA
Ueckermiinde! s

Gumnitz 1A = 1736

Amt ,Am Stettiner Haff"
Bau- und Ordnungsamt
Stettiner StraRe 1
17367 Eggesin

GKU Gesellschaft fiir Kommunale
Umweltdienste mbH
— Ostmecklenburg - Vorpommern

| Im Auftrag
des Wasser- und Abwasser-Verbandes
! Ueckermiinde
i
B Betrichsstelle
Gumnite 1A= 17367

Telefon: (0397792920 Intern
Telefax: (0397 79)202-14

ku-mbh.de
esin@gku-mbh.de

ww
E-Mail: bs.e

09. Juni 2021

Einbeziehungssatzung ,,Der schwarze Grund“ der Gemeinde Ahlbeck gemaR §

34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB

Sehr geehrte Frau Fleck,

wir bestatigen den Eingang lhrer Unterlagen und teilen Ihnen dazu folgendes mit:

Anliegend erhalten Sie einen Lageplan mit den Bestand an Versorgungsleitungen zu

Ihrer weiteren VVerwendung zuriick.

Trinkwasser

Die wasserseitige ErschlieBung der geplanten Bebauung kann (ber die vorhandene
Trinkwasserleitung Az DN 80 im Plangebiet abgesichert werden.

Abwasser

Die Abwasserentsorgung kann durch Anschluss an das vorhandene &ffentliche

Schmutzwasserleitung Stz DN 200 geldst werden.
Mit freundlichen Griien

P

Bausemer
Betriebsstellenleiter

GKU mbH Sparkasse Neubrandenburg-Demmin
cklenburg-Vorpommern IBAN: DE49 1505 0200 0610 0058 63
Teetzlebener Chaussee 5 USt=ldNr.: DE162767042

17087 Altentreptow

HRB 2464 Neubrandenburg

Aufsichisrasvorsitzender:
Michael Galander

Geschiiftsfillrer:
Frank Strobel

Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffene Feststellungen, Aus-
fuhrungen und Hinweise des Wasser- und Abwasser-Verbandes
Ueckermiinde werden im Rahmen der Planung der Einbeziehungs-
satzung zur Kenntnis genommen.

Begriindung:

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die geplante Be-
bauung an die vorhandenen Trink- und Abwasserleitungen ange-
schlossen werden kann.
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Tel.: 039779/292-0
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StraRenbauamt Neustrelitz

Straflenbauvamt Neustrelitz - PF 1246 - 17222 Neustrelitz

Amt ,,Am Stettiner Haff

fiir die Gemeinde Ahlbeck Bearbeiter: Frau Teichert
Bau- und Ordnungsamt
Stettiner Strafe 1 Telefon: (03981) 460 - 311
Mail: Corina. Teichert@sbv.mv-regierung.de
17367 Eggesin Az 1114-555-08

Neustrelitz, den 10. Juni 2021

Tgh.-Nr. 95E€ 2021

Einbeziehungssalzung »Der schwarze Grund“ der Gemeinde Ahlbeck
Thr Schreiben vom 20. Mai 20211

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Unterlagen zur o. a. Satzung habe ich beziiglich der vom StraBenbavamt Neustrelitz zu
vertretenden Belange gepriift.

Der Geltungsbereich dieser Satzung liegt nicht an einer Bundes- oder LandesstraBe, so dass die
Zustindigkeit des StraBenbauamtes Neustrelitz nicht beriihrt wird.
Die verkehrliche ErschlieBung erfolgt tiber die KreisstraBe VG 78.

Insofern gibt es seitens der StraBenbauverwaltung keine Bedenken zur o.g. Einbezichungssatzung
der Gemeinde Ahlbeck mit dem Stand Miirz 2021,

Mit freundlichen Griifen
Im Aufirag
7 s p o, rg
. AL
e S CLol ¢ (
Karsten Sohrweide
Hausanschrift Telefon (03981) 460-0 E-Mail
Hertelstralle 8 Telefax (03981) 460 190 sba-nz@sbv.mv-regierung.de

17235 Neustrelitz

Zum Umgang mit [hren personen bezogenen Daten welsen wir darauf hin, dass das StraRenbauamt Neustrelitz nach der EU- Datenschutz-
Grundverordnung sowie des neu gefassten Landesdatenschutzgesetzes M-V vom 25.05.2018 handelt,

Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
fuhrungen und Hinweise des StralRenbauamtes Neustrelitz wc_erden
im Rahmen der Planung der Einbeziehungssatzung zur Kenntnis ge-

nommen.

Begriindung: _
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass das StrafRenbau-

amt keine Bedenken zu der gemeindlichen Planung hat.
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Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
fuhrungen und Hinweise des Ministeriums fur Wirtschaft, Arbeit

‘ - und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen
F / ﬂa)\' e der Planung der AuRRenbereichssatzung zur Kenntnis genommen.

| Arbeit und Gesundheit

fidr Wi Arbeit und
19048 Schwerin

Bearbeiter: Silke Jahncke
Telefon: 0385/588-5242

AZ: 634-00000-2015/016-032
Amt ,Am Stettiner Haff"
Bau- und Ordnungsamt
Frau Fleck

Stettiner StraRe 1
17367 Eggesin

Email: s jahncke@wm.mv-regierung.de

Schwerin, 19.07.2021

Einbeziehungssatzung "Der schwarze Grund" der Gemeinde Ahlbeck

Sehr geehrte Frau Fleck,

mit Schreiben vom 20.05.2021 baten Sie um Stellungnahme zur o0.g. Einbeziehungssat-
zung. Ziel der Einbeziehungssatzung ist die Ausweisung von Bauflachen fiir den Eigen-
heimbau, da die Gemeinde Ahlbeck derzeit die Nachfrage nach Wohnungsbaugrundstii- .. X
cken nicht entsprechen kann. Hierfur soll eine 3.393 m? groRe Flache in den im Zusam- w

menhang bebauten Bersich fir 2 Baupléatze einbezogen werden. Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass das Ministerium
Der Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung liegt im Nordosten der Gemeinde Ahl- far Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit der gemelndllchen Planung

beck, im stdlichen Teil des schwarzen Grundes. Der Standort befindet sich auf einer zustimmt und die touristische Nutzung am Standort nicht negativ be-
intensiv genutzten Griinlandflache. Westlich und stidlich grenzt Wohnbebauung an und

in 53 m (gemessen von der Stdostecke des Plangeltungsbereiches) befindet sich ein elntrachtlgt wird.
Agrarbetrieb. Der Standort grenzt an die Kreisstrale VG78 Vorsee an und wird von ihr
erschlossen. Hier befindet sich eine Bushaltestelle. Die Hauptver- und Entsorgungslei-
tungen sind in der Stralle vorhanden. Am Standort befindet sich ein Trafo.

Aus touristischer Sicht bestehen keine Bedenken. Die touristische Nutzung am Standort
wird nicht negativ beeintrachtigt.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

lwate
Silke Jahncke

Allgemeine Datenschutzinformationen:

Der Kontakt mit dem Ministerium ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persénlichen
Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 DSG-MV).

Weitere Inf i zu lhren D finden Sie unter www.regierung-mv.de/datenschutz/.
Hausanschrift: Postanschrift: Telefon: 0385 / 588-0
Johannes-Stelling-Strake 14 19048 Schwerin Telefax: 0385 / 588 — 5045
19053 Schwerin

poststelle@wm.mv-regierung.de
www.wm.mv-regierung.de
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g_ﬁ Neubrandenburg

filr das dstliche Mecklenburg-Vorpommern

IHK Neubrandenburg - PF 11 02 53 + 17042 Neubrandenburg

Amt ,Am Stettiner Haff*
Bau- und Ordnungsamt
Frau Fleck

Stettiner Strafle 1
17367 Eggesin

Bereich Wirtschaft und Standortpolitik

Ihr Ansprechpartner (_(v{ic i /{ [

Marten Belling

E-Mail
marten.belling@neubrandenburg.ihk.de

Tel.
0395 5597-213

Fax
0395 5597-513

24. Juni 2021

Einbeziehungssatzung ,,Der schwarze Grund“ der Gemeinde Ahlbeck

Beteiligung als Trager 6ffentlicher Belange

Sehr geehrte Frau Fleck,

vielen Dank fir Ihr Schreiben vom 20. Mai 2021, mit dem Sie um Stellungnahme zum o. g.

Satzungsentwurf bitten.

Nach Prifung der Unterlagen bestehen aus Sicht der Industriz- und Handelskammer
Neubrandenburg fiir das ostliche Mecklenburg-Vorpommern keine Bedenken bzw. Hinweise zum

vorliegenden Entwurfsstand.

Mit freundlichen GriRen

im Auftrag
—2 (¥

e X {
Marten Belling
Industrie- und fiir das dstliche
Postanschrift: Postfach 1102 53 - 17042 Neubrandenburg
Sitz: 4817033
Telefon: 0395 5597-0 - Fax: 0395 5597-510 - E-Mail: i ihk.de - Internet: www. Ihk.de

Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
fuhrungen und Hinweise der Industrie- und Handelskammer Neu-
brandenburg werden im Rahmen der Planung der Einbeziehungs-
satzung zur Kenntnis genommen.

Begriindung:
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der In-

dustrie- und Handelskammer Neubrandenburg keine Bedenken ge-
gen die gemeindliche Planung bestehen.
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Landesamt fiir innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt fir Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt fur innere Verwallung Mecklenburg-Yorpommem
Paostfach 12 01 35, 19018 Schwerin

Amt "Am Stettiner Haff bearbeitet von'  Frank Tonagel

Bau—_und Ordnungsamt Telefon: (0385) 5B8-56268
Stettiner Stralle 21 Fax: (0385) 508-56030
DE-17367 Egaesin E-Mail: geodatensenvice@laiv-mv.de
99 Internet: hitp:Jhaww.laiv-mv.de
Az 341 - TOEB202100405

Schwerin, den  31.05.2021

Festpunkte der amtlichen geodatischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

hier: Abrundungssatzung Einbeziehungssatzung Der Schwarze Grund der Gemeinde
Ahlbeck

Ihr Zeichen: 20.5.2021

Anlage: Merkblatt liber die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von lhnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodatischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-\Yorpommern. Beachten Sie
dennoch fiir weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt Gber die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Stadte als zustandige
Vermessungs- und Katasterbehérden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunkifeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schatzen.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der ToB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
fuhrungen und Hinweise des Landesamtes flr innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Planung der
Einbeziehungssatzung zur Kenntnis genommen.

Begriindung:
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass sich keine Fest-

punkte der amtlichen geodatischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern im Bereich der gemeindlichen Planung
befinden.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald war am Verfahren beteiligt.
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Staatliches Bau- und ﬂ ’ MVE

Liegenschaftsamt Neubrandenburg P4 tutgut.
3 /
Staatliches Bau- und Lieg 9 —I ! ,'\,, (:;\I r
_  Postfach110163 17041Newbandenbua | (/ i 1
V

Bearbeitet von: Fred Vespermann
Tel.: +49 395 380 87813

AZ: L1411-NB-B1028-021-2021
Fred.vespermann@nb.sbl-mv.de

Amt Am Stettiner Haff
Stettiner Strale 1
17367 Eggersin

Neubrandenburg, 21.07.2021
e

1. Einbeziehungssatzung ,Der schwarze Grund“ der Gemeinde Ahlbeck
2. AuRenbereichssatzung Nr. 1/2020 ,Gegensee Siid“ der Gemeinde Ahlbeck

hier: Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 3 und § 4
Baugesetzbauch (BauGB)

lhrer Schreiben vom 20.05.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,

die oben genannte Unterlage bzw. Anfrage wurde im Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt
(SBL) Neubrandenburg geprift. Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich im Bereich
der 0. g. Vorhaben 1 und 2 kein

vom SBL Neubrandenburg verwalteter Grundbesitz des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Es ist nicht auszuschlielen, dass sich im Vorhabengebiet forst- oder landwirtschaftliche
Nutzflachen oder fiir Naturschutzzwecke genutzte Landesflachen befinden. Fur eventuelle
Hinweise und Anregungen zu diesen gemaR § 5 des Gesetzes zur Modernisierung der
Staatshochbau- und Liegenschaftsverwaltung M-V vom 24.09.2019 nicht zum Landesvermé-
gen des SBL Neubrandenburg gehérenden Grundstiicken, sind die jeweiligen Ressortver-
waltungen zustandig. Ich gehe davon aus, dass bereits im Rahmen des Beteiligungsverfah-
rens eine Einbindung dieser Fachverwaltung erfolgt ist.

Mit freundlichen GraRRen
Im Auftrag

S,

V//w i
PR ann

o

i

7

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfiih-
rungen und Hinweise des Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt
Neubrandenburg werden im Rahmen der Planung der Einbezie-
hungssatzung zur Kenntnis genommen.

Begrindung:

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Feststellung des Staatlichen Bau-
und Liegenschaftsamtes, dass sich im Plangeltungsbereich keine
vom SBL Neubrandenburg verwalteter Grundbesitz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern befinden, zur Kenntnis.
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REFERENZEN

ANSPRECHPARTNER

TELEFONNUMMER

123 456 789.06P

DATUM

BETRIFFT

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH
01059 Dresden

Amt ,Am Stettiner Haff"
Stettiner Str. 1

17367 Eggesin

20.05.2021

PTI 23, Helga Schwandt, 322-2021 (bitte stets angeben)

+49 30 835379533, E-Mail-Adresse: Helga.Schwandt@telekom.de
08.06.2021

Einbeziehungssatzung ,Der schwarze Grund” der Gemeinde Ahlbeck

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentiimerin und
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevollméchtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung.
Gegen lhre geplante Baumafinahme gibt es prinzipiell keine Einwande.

Wir weisen jedoch auf folgendes hin:

-In Ihrem Planungsbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien der Telekom,

Sollte durch die Bauherren die Herstellung einer Hauszufiihrung far die Anbindung der geplanten Neubauten
an das Telekommunikationsnetz gewiinscht sein, muss der Antrag separat tiber den Bauherrenservice,
Rufnummer 0800 330 19C3 erfolgen. Weitere Hinweise finden Sie auch im Internet unter:

www.telekom.de/umzug/bauherren !

Der ErschlieBungstrager/Vorhabentrager hat sicherzustellen, dass im Rahmen der ErschlieBung eine passive
Netzinfrastruktur (z.B. ein Leerrohr DN 100) mitverlegt wird.

Fiir Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir lhnen unter oben genannten Kontaktméglichkeiten oder
unserer Besucheranschrift zur Verfligung.

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH

Hausanschrift: Technil Niederlassung Ost, Dresdner Sir. 78, 01445 Radebeul | Besucheradresse: Barthor Str. 72, 18437 Stralsund
Postanschrift: 01059 Dresden

Telefon: Telefon +49 351 474.0, Internet wwi.telekom.de

Konto: Postbank Saarbriicken (BLZ 590 100 66), Kto.Nr. 248 586 68, IBAN: DE1759 0100 6600 2485 8368, SWIFT-BIC: PENKDEFF590
Aufsichtsrat: Dr. Thomas Knoll (Vorsitzes } G ¥ Dr. Bruno (Vorsi Albert Matheis, Klaus Peren
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HR3 14190, Sitz der Gesellschalt Bonn | UStidNr. DE 814645262

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfih-
rungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik GmbH wer-
den im Rahmen der Planung der Einbeziehungssatzung zur Kenntnis
genommen.

Begriindung:
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Feststellung der Deutschen Tele-

kom Technik GmbH, dass sich im Plangeltungsbereich keine Tele-
kommunikationslinien der Telekom befinden, zur Kenntnis.

Im Rahmen einer Einbeziehungssatzung gibt es keinen Erschlie-
ungstrager.
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DATUM
EMPFANGER

SEITE

2

Deutsche Telekom Technik GmaH
PTI23, Bt

Barther Strafie 72

18437 Stralsund

Mit freundlichen GriiBen

i A

0/

P 7
/¥ v/
/’gjﬁ/wu.o//

Helga Sghwandt
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REFF

BEZUG

A b
TAw

BUNDESWEHR

for Infras 3 und Di der
Fontainengraben 200 53123 Bonn

Amt "Am Stettiner Haff"
Bau- und Ordnungsamt
Stetiner Str. 1

17367 Eggesin

Nur per E-Mail m.witt@eggesin.d2

Aktenzeichen Ansprechperson Telefon E-Mail Datum,
45-60-00 / Herr Sauer 0228 5504-4569 baludbwtoeb@bundeswehr.org 21.05.2021
K-1-373-21

Anforderung einer Stellungnahme;
Gemeinde Ahlbeck - Einbeziehungssatzung “Der schwarze Grund”

Beteiligung als Trager offentlicher Belange § 34 Abs 4 Satz 1 Nr. 3 BauG
Ihr Schreiben vom 20.05.2021 - Ihr Zeichen: ohne-Schreiben vom 20.05.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die oben genannte und in den Unterlagen néher beschriebene Planung werden
Belange der Bundeswehr bertihrt, jedoch nicht beeintrachtigt.

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung
seitens der Bundeswehr als Trager offentlicher Belange keine Einwéande.

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Das Plangebiet befindet sich aufgrund der
Nahe zum Truppentbungsplatz (TrUbPI) Jagerbriick und dem Biwak-Raum Rieth in
einer sog. "Emissionsschutzzone”. Das bedeutet, dass je nach Windstarke und
Windrichtung mit Larm - uns Abgasemissionen durch den militarischen
Ubungsbetrieb zu rechnen ist. Ich weise darauf hin, dass Beschwerden und
Ersatzanspriiche, welche sich auf diese Emissionen beziehen, nicht anerkannt werden
konnen.

Ferner bitte ich Sie, die Bundeswehr kinftig nur noch digital zu beteiligen (Link oder

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift guiltig.

BUNDESAMT FOR
INFRASTRUKTUR,
UMWELTSCHUTZ UND
DIENSTLEISTUNGEN DER
BUNDESWEHR

REFERAT INFRA | 3
Fontainengraben 200
53123 Bonn

Postfach 29 63

53019 Bonn

Tel.+ 49 (0) 228 5504-4569
Fax+ 49 (0) 228 55489-5763

WWW.BUNDESWEHR.DE

INERASTRUKTUR

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfiih-
rungen und Hinweise des Bundesamtes fir Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im Rahmen
der Planung der Einbeziehungssatzung zur Kenntnis genommen und
in die Begrundung eingestellt.

Begrindung:
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Feststellung des Bundesamtes fiir

Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundewehr,
dass die Belange der Bundeswehr durch die gemeindliche Planung
betroffen sind, zur Kenntnis.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Bundeswehr keine Ein-
wande gegen die gemeindliche Planung hat.

Die Hinweise werden in die Begriindung eingestellt.
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Bergamt Strag%d/iop{

Bergamt Stralsund
Postfach 1138 - 18401 Stralsund

Amt "Am Stettiner Haff" Bearb.. Frau Gunther
fur die Gemeinde Ahlbeck E:: gggg: ;g: g: 11:2
fur die Gemeinde Ahlbeck Maif, D.Guenther@ba.mv-regierung.de

17367 Eggesin

www bergamt-mv.de

Reg.Nr. 1354/21
Az 513/13075/303-21

Ihr Zeichen / vom Mein Zeichen / vom Telefon Datum
5/20/2021 Go 612144 6/10/2021

STELLUNGNAHME DES BERGAMTES STRALSUND

Sehr geehrte Damen und Herren,
die von lhnen zur Stellungnahme eingereichte Manahme

Einbeziehungssatzung "Der schwarze Grund" der Gemeinde Ahlbeck
beriihrt keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie keine Be-
lange nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zustandigkeit des Bergamtes

Stralsund.

Fur den Bereich der 0. g. MaRnahme liegen zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder
Antrage auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vor.

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine Einwande
oder erganzenden Anregungen vorgebracht.

Mit freundlichen GraRRen und Gluckauf
Im Auftrag

U{W Vil

Alexander Kattner

Aligemeine Datenschuizinformation; Der Kontakt mit dem Bergamt Stralsund ist mit der Speicherung und Verarbaitung der ven lhnen ggf. mitgetedtten persénlichen Daten ver-
bunden (Rechtsgrundiage ist An. 6 Abs. 1@ DSGVO Lv.m. § 4 Abs. 1 DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz.

Hausanschrift. Bergamt Stralsund Fon: 03831/6121-0
Frankendamm 17 Fax: 03831/612112
18439 Stralsund Mail: poststelie@ba mv-regienungde

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfih-
rungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund werden im Rahmen
der Planung der Einbeziehungssatzung zur Kenntnis genommen.

Begriindung:
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Feststellung des Bergamtes

Stralsund, dass keine bergbaulichen Belange sowie Belange nach
Energiewirtschaftsgesetz durch die gemeindliche Planung berihrt
werden, zur Kenntnis.
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AV REMONDIS
{/_L& Oﬁw /( VORPOMMERN GREIFSWALD
Siand N/

REMONDIS Verpor Feldsir, 7 17373 ands (| Dautschland

Stadt Eggesin
Bau- und Ordnungsamt Andreas van der Heyden
Stettiner Strale 1 Niederlassungsleitung

17367 Eggesin T +49 039771 510-14
F +49 039771 510-31
andreasvanderheyden@remondis-vg.de

Ueckermiinde, 02.07.2021

Einbeziehungssatzung , Der schwarze Grund“ der Gemeinde Ahlbeck

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie unsere Stellungnahme zur o. g. Einbeziehungssatzung.

Die Entsorgung im Satzungsbereich erfolgt entsprechend der Abfallwirtschaftssatzung des
Landkreises Vorpommern-Greifswald. Die Abfallgefafe, Gelben Sacke und gegebenenfalls der
Sperrmill, sind von den Anschlusspflichtigen an die Straflie Vorsee zu bringen und nach der
Entsorgung wieder zurlick zu holen.

Mit freundlichen GriRen

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH

REMONDIS Vorpommerm Greifswald GmbH ! Feldstr. 7 #f 17373 Ueckerminde // Deutschland / T +49 39771 5100 #f F +49 39771 510-31
veckermuende@remondis-vg.de /f remondis-vg.de /f Ar b rg HRB 3412 I/ G tihrer: Jan Schafer-Rorig, Uwe-Andersen Hoth
Aufsichisratsvorsitzender: Karl-Heinz Schrader

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfiih-
rungen und Hinweise der REMONDIS Vorpommern Greifswald
GmbH werden im Rahmen der Planung der Einbeziehungssatzung
zur Kenntnis genommen.

Begriindung:

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die REMONDIS
Vorpommern Greifswald GmbH auf die Abfallwirtschaftssatzung des
Landkreises hinweist.
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Abwagungsvorschlag:
Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfih-
rungen und Hinweise der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
werden im Rahmen der Planung der Einbeziehungssatzung zur
Kenntnis genommen.

¢ /A Landesforst
‘» b;/ Mecklenburg-Vorpommern

S - Anstalt des o6ffentlichen Rechts -
] Der Vorstand

‘ | N\
ow

Forstamt Torgelow -+ Anklamer Strale 10 - 17358 Torgelow Fo rsta m t To r

Stadt Eggesin

i s Bearbeitet von:  Nina Schwarz
Amt 1,Am Stettiner Haff Telefon: 0397 6 25613 12
Stettiner Strafe 1 Fax: 03994 235 408
17367 Eggesin E-Mail: torgelow@lfoa-mv.de
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Einbeziehungssatzung ,,Der schwarze Grund“ der Gemeinde Ahlbeck
Gemarkung Ahlbeck, Flur 3, Flursttick 157
- Stellungnahme der Forstbehérde-

Sehr geehrte Frau Fleck,

im Auftrag des Vorstandes der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern nehme ich
zur vorgelegten Planung fiir den Geltungsbereich des Bundeswaldgesetzes (BWaldG)
vom 2. Mai 1975 (BGBI. | S. 1037), geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. 01.
2017 (BGBI. | S. 75) und des Landeswaldgesetzes M-V (LWaldG) zuletzt geandert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 219) wie folgt Stellung:

Die Uberpriifung des o0.g. Sachverhaltes hat ergeben, dass sich das geplante Vorhaben,
im Zustandigkeitsbereich des Forstamtes Torgelow, in Waldnéhe befindet. Entsprechend
§ 20 LWaldG M-V ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand bei
der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 Metern vom Wald einzuhalten.
Grundsatzlich missen fiir eine Ausnahme besondere Umstande vorliegen, aufgrund
derer die Gefahr, vor denen die Abstandsregelung schitzen soll, also Gefahren fir den
Wald einerseits sowie vom Wald ausgehende Gefahren fir die baulichen Anlagen
andererseits, praktisch ausgeschlossen werden kénnen.

Die beantragte Einbeziehungssatzung ,Der schwarze Grund* der Gemeinde Ahlbeck

halt den gesetzlich geforderten Abstand zum Wald ein. BegrUndung:

o i . Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die Landesforst
Somit gibt es zur Einbeziehungssatzung am geplanten Standort von Seiten des . i K
Forstamtes Torgelow aus forsthoheitlicher und forstwirtschaftlicher Sicht grundsatzlich MeCklenbUfg‘Vorpommern aus forsthoheitlicher und forstwirtschaftli-
St ENSastirich Airi e St cher Sicht keine Einwande gegen die gemeindliche Planung erhebt.
Mit freundlichem Gruf

/7/7
2 nig
Forstamtsleiter
Vorstand: Manfred Baum Telefon: 03994 235-0 Bank: Deutsche Bundesbank
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern Telefax: 03994 235-400 BIC: MARKDEF1150
- Anstalt des tffentlichen Rechts E-Mail: zentrale@Ifoa-mv.de IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Fritz - Reuter - Platz 9 Internet: www.wald-mv.de Steuernummer: 079/133/80058
17139 Malchin Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883
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GASCADE

GASCADE Gastransport GmbH, Koinische Strafie 108-112, 34119 Kassel -
Amt "Am Stettiner Haff", Stadtverwaltung Eggesin .E E
Bau- und Ordnungsamt o
Frau Witt E
Stettiner Strae 1
17367 Eggesin
per E-Mail an: m.witt@eggesin.de

René Czech Tel. +49 561 934-1077 GNL-Cze / 2021.03382 Kassel, 10.06.2021

Fax +49 561 934-2369
Lei und tation Lei de BIL Nr.:

Einbeziehungssatzung "Der schwarze Grund" der Gemeinde Ahlbeck
- lhr Schreiben vom 20.05.2021 -

Unser Aktenzeichen: 99.99.99.000.01032.21

Vorgangsnummer: 2021.03382

Sehr geehrte Frau Witt,

wir danken fir die Ubersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben.

Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH,
NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG.

Nach Priifung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeintrachtigung unserer Anlagen teilen wir

Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schlief3t
die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein.

Solite eine andere externe Fliche, wie der OkokontomaRnahme VG-036, zur Deckung des
Kompensationsbedarfs erforderlich sein, sind uns diese ebenfalls zur Stellungnahme vorzulegen.

Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.

Bitte richten Sie Ihre Anfragen zu Leitungsauskinften zukinftig direkt an das kostenfreie BIL-
Onlineportal unter: https://portal.bil-leitungsauskunft.de

Wir méchten Sie darauf hinweisen, dass sich Kabel und Leitungen anderer Betreiber in diesem
Gebiet befinden kénnen. Diese Betreiber sind gesondert von lhnen zur Ermittlung der genauen
Lage der Anlagen und eventuellen Auflagen anzufragen.

Mit freundlichen Graen

GASCADE Gastransport GmbH
Leitungsrechte und -dokumentation

ys
L. (et

Czech
Welche per 1 Daten its nach den geltenden i erhoben und
werden, kdnnen Sie unserer Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 D utz-Gr g (DS-GVO) .
Diese finden Sie im Internet unter https://www.gascade de/datenschutz.

GASCADE Gastransport GmbH ® Kalnische Strafie 108-112, 34119 Kassel ® Telefon: +49 561 934-0, Telefax: +49 561 934-1208 m  www.gascade.de

Sitz der Geselischalt: Kassel ® 9 o Kassel, HRB 13752 ® Umsatzstever ID-Nr.: DE B15 216 431 ® Steuer-Nr.: 026 225 913 30
Geschaftsfuhrer: Dr. Christoph-Sweder von dem Busscha-Hiinneleld, Dr. Igor Uspenskiy ® Aufsichtsratsvorsitzender: Thilo Wieland

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der T6B-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
fuhrungen und Hinweise der GASCADE Gastransport GmbH wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen.

Begriindung:

Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass Anlagen der
GASCADE Gastransport sowie WINGAS GmbH, NEL Gastransport
GmbH und OPAL Gastransport GmbH & Co. KG durch die gemeind-
liche Planung nicht betroffen sind.
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Amt fiir Raumordnung und [ _
Landesplanung Vorpommern ,
- Der Amtsleiter -

Le | 41 po

17489 Greifswald, Am Gorzberg, Haus 8
Telefon 03834 514939-0/ Fax 03834 514938-70
E-Mail: poststelle@afrlvp.mv-regierung.de

[ 1
Bearbeiter: Herr Szponik
Telefon: 03834 514939 22
Gemeinde Ahlbeck E-Mail: david.szoonik@afrlvp.mv-regierung.de
> ¢ AZ: 110/ 506.2.75.001.4 / 3_038/21
Uber Amt Am Stettiner Haff =

Datum: 01.07.2021
Bau- und Ordnungsamt

Stettiner Stralle 1
17367 Eggesin
L J

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom

nachrichtlich:
- Landkreis Vorpommern-Greifswald
- EM M-V, Abt. 3, Ref. 360

Einbeziehungssatzung ,,Der schwarze Grund* der Gemeinde Ahlbeck, Landkreis Vor-

pommern-Greifswald (Posteingang: 21.05.2021; Entwurfsstand: 03/2021)

hier: Landesplanerische Stellungnahme im Rahmen der Behérdenbeteiligung gemag § 4
Absatz 2 Baugesetzbuch

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem o. g. Vorhaben (0,34 ha) soll die Ortslage von Ahibeck um bis zu 3 Wohngebaude
erganzt werden. Der Standort selbst ist durch Griinflachen gekennzeichnet. Die Gemeinde
verfugt nicht Uber einen Flachennutzungsplan.

Nach dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP) ist Ahlbeck
Gemeinde des Nahbereichs von Eggesin. GemaR der Karte des RREP VP liegt das Vorha-
ben in einem Tourismusentwicklungsraum.

Aus raumordnerischer Sicht handelt es sich bei der Planung um eine stadtebauliche Verdich-
tung der bestehenden Siedlungsstrukturen. Dabei orientiert sich die Planung entlang der vor-
handenen Infrastrukturen. Das Vorhaben entspricht der landesplanerischen Zielsetzung ei-
ner auf die Innenentwicklung ausgerichteten Orts- und Siedlungsentwicklung gemaf 4.1 (5)
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern sowie 4.1 (4), (6) RREP VP.
Aufgrund der Kleinteiligkeit und der stiadtebaulichen Verdichtungssituation des
Planungsvorhabens ist die Einbeziehungssatzung mit den Zielen der Raumordnung
vereinbar.

Mit freundlichen GriRen

gl 2%

David Szponik
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Einbeziehungssatzung ,,Der schwarze
Grund“ der Gemeinde Ahlbeck

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Gutachter: Kunhart Freiraumplanung
Bianka Siebeck B.Sc.
a Naturschutz und Landnutzungsplanung
el Gerichtsstrale 3
KUNHART 17033 Neubrandenburg

Tel: 0395 422 5 110
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A. Ausgangsdaten

Im Auftrag der Gemeinde Ahlbeck wird eine Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung fir die Einbezie-
hungssatzung ,Der schwarze Grund® erstellt. Die zu untersuchende Flache ist 3.933 m? grof3,
79 m lang, 51 m tief und umfasst Teile des Flurstlicks 157 der Flur 3 der Gemarkung Ahlbeck
nordlich der Kreisstral3e 78 Richtung Rieth. Die Vorhabenflache soll in den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil Vorsee einbezogen werden. Geplant ist die Errichtung von Eigenheimen,
entsprechend der Umgebungsbebauung. Nach BNatSchG und NatSchAG M-V stellt das Vor-
haben einen Eingriff in Natur und Landschatft dar.
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Abb. 1: Ubersichtsplan M 1:10.000 (Quelle © GeoBasis-DE/M-V 2019)

\

.

Entsprechend § 14 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in
Natur und Landschaft Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Ver-
anderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspie-
gels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild
erheblich beeintrachtigen kénnen.

Laut 8 12 Abs.1 Nr. 12 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfihrung
des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz - NatSchAG M-V) sind Ein-
griffe gemaR § 14 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes unter anderem ,12. die Errichtung
baulicher Anlagen auf bisher baulich nicht genutzten Grundstticken ...“. Der Verursacher ist
nach 8§ 15 Absatz 2 des BNatSchG verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbildes zu unterlassen. Unvermeidbare Beeintrdchtigungen

“ Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung fur die Einbeziehungssatzung ,Der schwarze Grund” der Gemeinde Ahlbeck

K—«*T Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey - Kunhart 17033 Neubrandenburg Gerichtsstrae 3 Tel/Fax: 0395 4225110 Mobil: 0170 7409941 Mail: kunhart@gmx.net
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sind durch MalRBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Aus-
gleichsmalinahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmafinahmen). Ausgeglichen ist eine Beeintrach-
tigung, wenn die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wie-
derhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu ge-
staltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn die beeintrachtigten Funktionen des Natur-
haushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das
Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Soweit ErsatzmalRnahmen nachweisbar
rechtlich oder tatsachlich unmaéglich sind oder die verursachten Beeintrachtigungen nachweis-
bar nicht beheben, hat der Verursacher fur die verbleibenden Beeintrachtigungen eine Aus-

gleichszahlung zu leisten.
N\ T,

Plangebiet |\

Abb. 2: Lage des Vorhabens (Quelle © LAIV — MV 2021)

Die oben stehenden gesetzlichen Festlegungen bilden die Grundlage nachfolgender Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung. Der gewdahlte Untersuchungsraum ist ca. 3.933 m2 grof3 und ent-
spricht der Vorhabenflache.

“ Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung fur die Einbeziehungssatzung ,Der schwarze Grund” der Gemeinde Ahlbeck
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Al Beschreibung der naturraumlichen Gegebenheiten

Die Vorhabenflache befindet sich im LSG ca. 650 m nordgstlich des Dorfkerns Ahlbeck auf
anthropogen beeinflusstem Boden bewirtschafteter Intensivgrinlandflachen. Der Geltungsbe-
reich wird im Norden (Rest Flurstiick 157) und Osten (Flurstiick 156/1) durch Intensivgrinland,
im Sdden durch die KreisstraRe 78 (Flurstiicke 79/2, Flur 1 Gemarkung Seegrund) und im
Westen durch Wohnbebauung (Vorsee 19a, Flurstiick158/1) begrenzt. Etwa 122 m westlich
schlief3t sich der Bebauungskomplex ab Vorsee Nr. 26 an.

Auf der Flache sind keine Gebaude und Gehdlze vorhanden. Entlang der Stral3e Vorsee (K78)
stehen vier machtige Linden von 50 — 60 cm Stammdurchmesser aulRerhalb des Geltungsbe-
reiches. Am westlichen Planteil, befindet sich eine Bushaltestelle an der K78. Die Erschliel3ung
der geplanten Bebauung erfolgt tber die StraRe Vorsee (K78).

SPA DE 2350-401 ,Ueckermiinder Heide", ca. 170 m stdlich und 1km westlich

LSG ,Haffkiste”
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Abb. 3: Lage des Vorhabens im Naturraum (Quelle © LAIV — MV 2021)

Das Plangebiet ist durch die Immissionen seitens der Kreisstral3e und der Ortschaft Vorsee
vorbelastet. Auch die intensive landwirtschaftliche Nutzung wirkt saisonal auf das Plangebiet
ein. Von einer derzeitigen Uberschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Schwellenwerte
wird nicht ausgegangen. Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung und der beunruhigten
Lage in direkter Nahe zur Stral3e erfullt das Plangebiet keine bedeutende Erholungsfunktion.

“ Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung fiir die Einbeziehungssatzung ,Der schwarze Grund* der Gemeinde Ahlbeck
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Das nachstgelegene Vogelschutzgebiet DE 2350-401 ,Ueckerminder Heide" befindet sich ca.
170 m sudlich und 1 km westlich zum Einbeziehungsbereich. Das nachstgelegene GGB-Ge-
biet DE 2351-301 ,Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See" ist ebenfalls etwa 170 m stidlich
gelegen. Aufgrund der geringen Entfernung zu den Schutzgebieten wird eine Vorprifung auf
Vertraglichkeit des Vorhabens zu den nachstgelegenen Natura-Gebieten durchgefuhrt (Abb.
3). Im 50 m und 200 m Umkreis des Vorhabens befinden sich zwei gesetzlich geschiitzte Bio-
tope laut LUNG M-V Kartierung.

Tabelle 1: Biotoptypen im Plangebiet

Code |Bezeichnung Wertstufe | Flache in | Anteil an der
It.HzE m2| Gesamtfla-
che in %
GIM | Intensivgrinland auf Mineralstandorten 1,00| 3.933,00 100,00
e Mg T\ // ! C] l /
= Vorhaben
'\ ~\ AN
i '(’EQQESJ}’ “\Q Y 0

< Kerpn Alt ;;5?: i “\ Z -
2 y :
gl \ l‘ S
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Abb. 4: Nachstgelegene Gewésser (Quelle © LAIV — MV 2021)

Der Boden des Untersuchungsraumes setzt sich aus grundwasserbestimmten Sanden zusam-
men. Das Grundwasser steht 2 bis 5 m unter Flur an. Das Vorhaben liegt in keinem Trinkwas-
serschutzgebiet. Auf der Flache befinden sich keine Oberflachengewasser und somit keine
Laichgewésser fir Amphibien. In ca. 1,6 m Entfernung befindet sich studgstlich ein permanen-
tes Standgewasser, der Ludwigshofer See und etwa 350 m sidwestlich mit dem Ahlbecker
Seegrund eine Feuchtbrache sowie ein Moorwaldkomplex. Der Einbeziehungsbereich ist

“ Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung fur die Einbeziehungssatzung ,Der schwarze Grund” der Gemeinde Ahlbeck
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durch die viel befahrene KreisstraBe von diesen Habitaten getrennt. Wegen der intensiven
Flachennutzung wird von einer erhdhten Funktion des Plangebietes als Landlebensraum fir
Amphibien nicht ausgegangen.

Mangels geeigneter Strukturen und aufgrund der Beunruhigung des Plangebietes ist ein er-
héhtes Vorkommen der Zauneidechse unwahrscheinlich.

Die Vorhabenflache beinhaltet keine Gehdlze und Gebaude, die als Quartiersmdglichkeiten
fur Fledermaus- und Vogelarten dienen kdnnten.
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Abb. 5: Rastgebiete im Umfeld des Vorhabens (Quelle © LAIV — MV 2021)

Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2351-1 wurden zwischen 2008 und 2016 sieben
Brutpaare des Kranichs, 2014 ein besetzter Weil3storchhorst (Fluchtdistanz It. Flade i.M. 65
m), zwischen 2011 bis 2013 ein Brutpaar des Rotmilans (Fluchtdistanz It. Flade i.M. 200 m),
zwischen 2007 bis 2014 mindestens eine Beobachtung des Seeadlers (Fluchtdistanz It. Flade
i.M. 350 m), seit 2012 funfundzwanzig besetzte Horste der Wiesenweihe (Fluchtdistanz It.
Flade i.M. 225 m) und zwischen 1990 bis 2017 zwdlf Beobachtungen des Eremiten verzeich-
net. Fischotteraktivitaten wurden nicht registriert. Die n&chstgelegenen Biberburgen liegen
mindestens 2,6 km nordwestlich bzw. stiddstlich (Bobachtungsjahre 2013/2014).

Das Vorkommen aller zuvor genannten Arten, mit Ausnahme des Weil3storches, ist wegen der
Unterschreitung der Fluchtdistanzen der o0.g. Arten im maximal 51 m von Straf3e und Bushal-
testelle entferntem Plangebiet und wegen fehlender Habitate auszuschliel3en.
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Die Grunlandflache auf der sich das Vorhaben befindet, ist Nahrungshabitat fir den Weil3-
storch. Die Art ist gegenuber Stérungen seitens Infrastrukturen relativ unempfindlich. Der
Weil3storch gehdrt zu den Arten, die nicht zwingend direkt zusammenhangende, aber zum Teil
sehr spezifische Teilhabitate nutzt bzw. eine Art mit grof3em Aktionsradius, aber relativ gerin-
ger Flexibilitat ist. Der Weil3storch hat meist spezifische Brut- und Quartieranspriiche, die re-
gelmafig nur an wenigen Stellen im Gebiet - bzw. an wenigen Stellen optimal - erfillt sind.
z.B. Weil3storchhorste auf Kirchtiirmen. Der zuletzt 2015 besetzte nachstgelegene Weil3-
storchhorst befindet sich ca. 720 m von der Vorhabenflache entfernt auf dem Schornstein der
ehemaligen Muhle in Ahlbeck. Dieser ist seit 6 Jahren nicht mehr besetzt. Der Bestandsschutz
fur den Horst ist daher aufgehoben. Es gibt kein Vorkommen der Art im 2 km Umkreis zum
Vorhaben.

Der Untersuchungsraum befindet sich in keinem Rastgebiet aber in Zone B- mittlerer bis hoher
relativer Dichte des Vogelzuges tiber dem Land M-V.
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Abb. 6: Geomorphologie des Untersuchungsgebietes (Quelle © LAIV — MV 2021)

Das Plangebiet liegt im Einfluss geméaRigten Klimas, welches durch geringe Temperaturunter-
schiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch relativen Niederschlagsreichtum
gekennzeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen sind durch die Siedlungsnahe gepragt.
Das Plangebietes hat keinerlei klimatische Funktionen wie z.B. Kaltluftproduktions,-, Frisch-
luftabfluss,- Sauerstoffproduktions-, Windschutz- oder Staubbindungsfunktion. Die Luftreinheit
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ist aufgrund der umgebenden Nutzungen, der Strafl3e und der Siedlungsnahe vermutlich ein-
geschrankt.

LINFOS light (hier unter ,Landesweiter Analyse und Bewertung der Landschaftspotenziale -
Landschaftsbildpotenzial“) weist dem, den Untersuchungsraum betreffenden Landschaftsbild-
raum "Ahlbecker Seegrund (Fenn) IV 8 - 1%, eine sehr hohe Bewertung zu. Die Vorhabenflache
befindet sich in keinem Kernbereich landschaftlicher Freirdume.

Die Vorhabenflache ist, in dem Bereich der bebaut werden soll, ebenes und unstrukturiertes
Intensivgrinland, welches durch die umgebene Bebauung sowie die Straf3en einen Siedlungs-
zusammenhang aufweist. Durch die Einbeziehung des Plangebietes in den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil wirde der Siedlungsbereich eine sinnvolle Ergénzung erfahren.

A.2 Kurzbeschreibung der eingriffsrelevanten Vorhabenbestandteile

Der Untersuchungsraum ist insgesamt 3.933 m2 grof3. Die Planung sieht die Errichtung von
Wohnbebauung auf Intensivgriinland vor. Bebaut werden soll nur der sudliche Bereich der
Vorhabenflache. Es wird von Parametern entsprechend der Umgebungsbebauung ausgegan-
gen. Die rechnerische Uberpriifung ergab fiir die Umgebungsbebauung eine durchschnittliche
GRZ von 0,25, so dass Versiegelungen von bis zu 35 % mdoglich sind. Die umgebenen Ge-
baude sind alle eingeschossig. Eine solche Gebaudehdhe wird auch fur das Plangebiet ange-
nommen. Es sind keine Gehdlze und Gebaude von der Flache zu entfernen. Die nicht Uber-
baubaren Grundsticksflachen sollen zukinftig gartnerisch genutzt werden.

Tabelle 2: Geplante Anlagen

Nutzung Flachen m?2 |Flache in m? | Anteil an der Gesamtflache
in %

Allgemeinbes Wohngebiet GRZ

0,25 3.933,00 100,00

davon 0,00

Bauflachen versiegelt 35 % 1.376,55 0,00

Baufléachen unversiegelt 65 % 2556,45 0,00
3.933,00 100,00

Folgende Wirkungen auf den Naturhaushalt sind mdglich:

Mdgliche baubedingte Wirkungen sind Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes wahrend der
Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wieder einge-
stellt bzw. beseitigt werden. Wahrend dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die Lage-
rung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch auf3erhalb der Baugrenzen
zu folgenden erh6hten Umweltbelastungen:

1 Beanspruchung unversiegelter Flachen durch Baustellenbetrieb,

“ Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung fur die Einbeziehungssatzung ,Der schwarze Grund” der Gemeinde Ahlbeck

K—-‘w T Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey - Kunhart 17033 Neubrandenburg GerichtsstraBe 3 Tel/Fax: 0395 4225110 Mobil: 0170 7409941 Mail: kunhart@gmx.net
UNHAR




11

2 Bodenverdichtung, Lagerung von Baumaterialien,

3 Stérungen durch Larm, Bewegung, und Erschitterungen durch Baumaschinen im ge-
samten Baustellenbereich.

Mdgliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeintréchtigungen des Naturhaushaltes
durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschranken sich auf das Baufeld.

1 Versiegelungen von bereits beanspruchten Flachen und Boden,
2 Beeintrachtigung des Landschaftsbildes,
3 Beseitigung potenzieller Habitate.

Mdgliche betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeintrachtigungen des Naturhaushal-
tes durch die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten (Schallimmissionen im Rahmen der Grenz-
werte).

1 durch Wohnnutzung verursachte Emissionen (Emissionen sind die von einer Anlage
ausgehenden Luftverunreinigungen, Larm, Erschitterungen, Licht, Warme, Strahlen
und ahnliche Erscheinungen ), in diesem Fall: Larm, Licht

LEGENDE Bestand Pl 7
S § Linden nach § 18 NatSchAG geschitzt lanund m Wohnbauflache
- — Untersuchungsraum

|:] GIM Intensivgrinland auf Mineralstandorte e ie—i- Baugrenze

Abb. 7: Geplante Wohnbebauung (Quelle: Konfliktplan)
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Konfliktbetrachtung:

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt im Westen bzw. Stiden unmittelbar an die
Ortslage Ahlbeck/Vorsee bzw. an die KreisstrafRe Richtung Rieth an. Das Plangebiet ist eine
intensiv landwirtschaftlich genutzte Flache im Aufl3enbereich.

Die baubedingten Wirkungen des Vorhabens sind temporar. Nach Beendigung der Bauarbei-
ten werden diese abgestellt sein. Immissionen werden nur tagsuber auf die Umgebung einwir-
ken und die zulassigen Werte nicht Uberschreiten.

Die anlagebedingten Wirkungen in Form von Neuversiegelungen betreffen durch Bewirtschaf-
tung vorbelastetes Intensivgrinland sowie Boden. Das Landschaftsbild wird nur gering beein-
trachtigt, da die Bebauung keine Zerschneidungen oder Zergliederungen hervorruft. Die Aus-
wirkungen sind kompensierbar. Bedeutende Lebensraumfunktionen werden nicht einge-
schrankt.

Die betriebsbedingten Wirkungen in Form von Larm, Licht und Fremdstoffeintrdgen durch
Wohnbebauung sind gering und kénnen daher vernachlassigt werden

Mit dem geplanten Vorhaben gehen keine erheblichen Beeintrachtigungen einher.

A.3 Abgrenzung von Wirkzonen

Abb. 8: Biotopbeanspruchung durch das Vorhaben (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2021)

UERO01621 natur-

nahe Feldgeholze =3 3 UER01620 Pionierflur-

mit Kiefern, ca. 70 m [ Magerrasenkomplex

stdlich sudostlich Ahlbeck, ca.
130 m sudlich
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Vorhabenflache beeintrachtigte Biotope
Wirkzone | 50 m
Wirkzone |l 200 m

Die Errichtung von Wohnbebauung auf intensiv genutzten Flachen erzeugt voraussichtlich
keine die vorhandenen Immissionen wesentlich Uberschreitenden Wirkungen. Zwei ge-
schitzte Biotope sind im 200 m Radius vorhanden und werden aufgrund der geringen Wirkun-
gen des Vorhabens und der Trennung vom Vorhaben durch Bebauungen und Straf3en nicht
beeintrachtigt.

Vom Vorhaben gehen keine Wirkungen aus, welche zur Stérung spezieller stérungsempfind-
licher Arten fuhren kénnen.

A4 Lagefaktor

Die Vorhabenflache befindet sich in einem LSG. Daraus ergibt sich ein Lagefaktor von 1,25.
Da der Abstand zur nachsten Storquelle weniger als 100 m betragt, muss der Lagefaktor um
0,25 reduziert werden. Daraus ergibt sich ein abschlieRender Lagefaktor von 1.

B. Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfes

Die zur Ermittlung des Kompensationsflachenbedarfes erforderlichen Faktoren sind den Hin-
weisen zur Eingriffsregelung entnommen:

Wertstufe: laut Anlage 3 HzE

Biotopwert des betroffenen Biotoptyps: laut Pkt. 2.1 HzE

B.1 Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener Biotopty-
pen

B.1.1 Berechnung des Eingriffsflachenéquivalents fur Biotopbeseitigung bzw. Bio-
topveranderung (unmittelbare Wirkungen /Beeintrachtigungen)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die unmittelbaren Wirkungen des Vorhabens auf. Es kommen
die Beeintrachtigungen auf der gesamten Bauflache zum Ansatz. Der Biotopwert aus Wert-
stufe und durchschnittlichem Biotopwert wird mit dem Lagefaktor von 1,00 fur die Lage im LSG
aber weniger als 100 m zur n&chstgelegenen Stdrquelle, multipliziert.
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Tabelle 3: Unmittelbare Beeintrachtigungen
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B.1.2 Berechnung des Eingriffsflachenaquivalents fiir Funktionsbeeintrachtigung
von Biotopen (mittelbare Wirkungen /Beeintrachtigungen)

Das Vorhaben erzeugt keinen Funktionsverlust von Biotopen. Ein Kompensationserfordernis
hierfur besteht nicht. Begriindung:

In der HzE Punkt 2.4 Seite 7 steht: ,Neben der Beseitigung und Veranderung von Biotopen
kénnen in der Nahe des Eingriffs gelegene Biotope mittelbar beeintrachtigt werden (Funkti-
onsbeeintrachtigung), d. h. sie sind nur noch eingeschrénkt funktionsfahig. Soweit gesetzlich
geschiitzte Biotope oder Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeintrachtigt werden,
ist dies bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfes zu bertcksichtigen.*

Die geringen zusatzlichen Immissionen des Vorhabens erreichen die geschitzten Biotope in
der Umgebung des Vorhabens nicht oder werden durch Pufferzonen wie Bebauung, Nutzung
und StrafRen abgemindert (siehe Abbildung 8). Eine Funktionsbeeintrachtigung wird nicht her-
vorgerufen.

B.1.3  Ermittlung der Versiegelung und Uberbauung

Es kommen die Versiegelungen zum Ansatz. Die versiegelten Bauflachen werden mit einem
Versiegelungsfaktor von 0,5 multipliziert.
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Tabelle 4: Versiegelung und Uberbauung
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B.2 Berticksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen

Die Betroffenheit besonderer faunistischer Funktionen verlangt eine separate Erfassung und
Bewertung. Sofern durch die Wiederherstellung der tbrigen betroffenen Funktions- und Wer-
telemente eine entsprechende Kompensation fur besondere faunistische Funktionsbeziehun-
gen noch nicht erreicht wird, erwachst hieraus die Verpflichtung zur Wiederherstellung artspe-
zifischer Lebensraume und ihrer Voraussetzungen.

Die Kompensation soll in diesen Fallen so erfolgen, dass Beeintréachtigungen der betroffenen
Arten und Teilpopulationen ausgeglichen werden. Eingriffe in solche spezifischen faunisti-
schen Funktionsbeziehungen oder in Lebensraume besonderer Arten bedirfen daher i. d. R.
einer additiven Kompensation.

B.2.1 Vorkommen von Arten mit groRen Raumansprichen

Aufgrund der vorhandenen Stérungen auf den unmittelbar angrenzenden Flachen sind keine
Tierarten mit gro3en Raumansprichen zu erwarten. Es besteht kein additives Kompensati-
onserfordernis.

B.2.2 Vorkommen gefahrdeter Tierpopulationen

Durch das Vorhaben werden keine Populationen von in Roter Liste M- V und Deutschlands
aufgefuhrten Arten beeintrachtigt. Es besteht kein additives Kompensationserfordernis.

B.3 Berlcksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen

B.3.1 Boden
Der Boden im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es be-
steht kein additives Kompensationserfordernis.
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B.3.2 Wasser
Das Wasser im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es
besteht kein additives Kompensationserfordernis.

B.3.3 Klima
Das Klima im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es be-
steht kein additives Kompensationserfordernis.

B.4 Bertcksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes
Das Landschaftsbild im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeu-
tung. Es besteht kein additives Kompensationserfordernis.

B.5 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Tabelle 5: Zusammenstellung der Punkte B 1.2 bis B 4
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5.899,50 0 688,28 6.587,78

C. Geplante Mallnahmen fur die Kompensation

Die KompensationsmafRnahmen sind unter Punkt C.2 aufgefthrt.

C1 Beriicksichtigung kompensationsmindernder MalBhahmen

Kompensationsmindernde MaRhahmen kommen nicht zum Einsatz.

C.2 MaRnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz von Eingriffen

Das Intensivgrinland, der Boden und das Wasser des Plangebietes erfillen keine bedeutende
okologische Funktion. Aufgrund der aus der Umgebung insbesondere seitens der Kreisstral3e
78 einwirkenden Stoérungen sowie der Bushaltestelle ist das Gelande beunruhigt und weist
keine herausragende Habitatfunktion auf. Die folgende MaRRnahme dient der Kompensation
des Eingriffes in die Schutzgiter Biotope, Boden und Landschaftsbild.
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Als KompensationsmaRnahme sind 6.587,78 Okopunkte einer Okopunktmalnahme zu
erwerben. Pro 1 m2 beanspruchter Abrundungsflache sind vom jeweiligen Bauherrn
1,68 Okopunkte zu erwerben. Das Abbuchungsprotokoll wird vor Satzungsbeschluss
eingereicht. Verwendet wird das ca. 18,6 km sudlich liegende Kontos VG-036 ,Herstel-
lung einer Brachflache mit Nutzungsoption als Weide sudlich von Dorotheenwalde®
(Betreiber: Dr. S. Grumbach, Tel. 039748-55012), da dieses in derselben Landschafts-
zone "Vorpommersches Flachland" wie das Vorhaben liegt.

184 276 368 m|

VG036

Vorpommerschen Flachland M: 1:12.500
~ (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2021)

OkokontomaRnahme VG-036 bei
“Dorotheenwalde an der Randow im

~ Lage Plangebiet

/ Rothenklempenow

Viereck

orgelow

=

Abb.

9: Vorgeschlagene OkopunktmaRnahme (Grundlage: © LUNG-DE/M-V 2021)
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D. Bemerkungen/ Erlauterungen

Der Eingriff ist ausgeglichen.

E. Quellen

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 4.Marz 2020 (BGBI. | S. 440) ge&ndert worden ist,

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des Bundesnatur-
schutz-gesetzes (Naturschutzausfilhrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23. Februar
2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66) zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5.
Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228),

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-
verordnung — BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S. 258, 896), geandert durch
Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95),

EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009
Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010,
kodifizierte Fassung),

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natirlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen,
zuletzt geandert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013
zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der
Republik Kroatien (ABI. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193-229),

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2513) geandert worden ist,

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in Mecklenburg-Vorpommern (Lan-
des-UVP-Gesetz — LUVPG M-V, GVOBI. M-V 2011, S. 885), zuletzt mehrfach gean-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221),

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel
2 des Gesetzes vom 4.Dezember 2018 (BGBI. | S. 2254) geandert worden ist,

Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November
1992 (GVOBI. M-V 1992, S. 669), zuletzt ge&ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
5. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228),

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverdnderungen und zur Sanierung von Alt-
lasten (Bundes-Bodenschutzgesetz — BBodSchG) vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S.
502), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017
(BGBI. I S. 3465) geéndert worden ist,

~——
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e Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai

2013 (BGBI. | S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019
(BGBI. I S. 432) geéandert worden ist,

F. Fotoanhang

Plangebietsgrenze

Bild 01 Plangebiet vom Osten

Bushaltestelle

Bild 02 Plangebiet vom Westen
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Bild 03 Plangebiet vom Osten
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Einbeziehungssatzung "Der schwarze Grund" der Gemeinde Ahlbeck gemaR § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB

Der schwarze Grund

Flur 3
Gemarkung Ahlbeck

Kartengrundlage: digitale Alkis-Daten Stand: 01.02.2021 MafRstab 1:1.000

Planzeichenerklarung

Festsetzungen
Baugrenze § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§ 23 BauNVO
/ Bereich ohne Ein- und Ausfahrt § 9 Abs 1 Nr. 11 BauGB
Grenze des raumlichen Geltungsbereichs § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB
der Einbeziehungssatzung
Nachrichtliche Ubernahme § 9 Abs. 6 BauGB

@ Landschaftsschutzgebiet

Naturpark

Hinweis

@ Nach § 19 NatSchAG M-V geschiitzter Baum

Darstellungen ohne Normcharakter

/ Flur- und Gemarkungsgrenze

:} Flurstiicksgrenze

157 Flurstlicksnummer

Einbeziehungssatzung ,Der schwarze Grund“ der Gemeinde Ahlbeck
fiir das Gebiet nordlich der StraBe Vorsee im siidlichen Teil des schwarzen Grundes

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 3 des Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes
vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147) gedndert worden ist, wird nach Beschussfassung
der Gemeindevertretung der Gemeinde Ahlbeck vom ................... folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 Rdumlicher Geltungsbereich
Die Grenzen des einbezogenen Teils des AufRenbereichs ist in der Planzeichnung festge-
setzt. Die Planzeichnung ist Bestandteil der Satzung. Die Satzung beinhaltet Teile des Flur-
stiickes 157 der Flur 3 Gemarkung Ahlbeck.

§ 2 Uberbaubare Grundstiicksfliche
Die in der Planzeichnung festgesetzte Baugrenze legt geman § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB fest,
welcher Grundstticksteil bebaut werden darf.

§ 3 Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahme und Flachen fir MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
Als KompensationsmaRnahme sind 6.587,78 Okopunkte einer OkopunktmaRnahme zu er-
werben. Méglich wére die Verwendung des ca. 18,6 km sudlich liegenden Kontos VG-036
,Herstellung einer Brachflache mit Nutzungsoption als Weide sudlich von Dorotheenwalde*
(Betreiber: Dr. S. Grumbach, Tel. 039748-55012), da dieses in derselben Landschaftszone
"Vorpommersches Flachland" wie das VVorhaben liegt.

§ 4 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt mit der ortstiblichen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Ahlbeck, den .................. Siegel Der Blrgermeister

Verfahrensvermerke

1. Der Entwurf der Satzung wurde von der Gemeindevertretung Ahlbeck auf ihrer Sitzung
vom 18.03.2021 als Grundlage fur die 6ffentliche Auslegung und die Behérdenbeteili-
gung gebilligt.

2. Der Entwurf der Satzung hat in der Zeit vom 07.06.2021 bis zum 09.07.2021 wahrend
der Dienstzeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB offentlich ausgelegen. Wahrend der Ausle-
gungsfrist waren die Planunterlagen auch im Internet unter www.amt-am-stettiner-
haff.de/buergerservice/oeffentlichkeitsbeteiligungen/ einsehbar.

Die ¢ffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen wahrend der Aus-
legungsfrist von allen Interessenten schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht
werden kénnen, am 27.05.2021 im ,Amtlichen Mitteilungsblatt* des ,Amtes am Stetti-
ner* Haff Nr. 05/2021 ortsublich bekannt gemacht. Die Bekanntmachung erfolgte zuséatz-
lich im Internet.

3. Die berthrten Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind mit Schreiben
vom 20.05.2021 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

4. Die Gemeindevertretung Ahlbeck hat die Bedenken und Anregungen der Offentlichkeit
sowie die Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange in ih-
rer Sitzungam ................... gepruft. Die Ergebnisse sind mitgeteilt worden.

5. Die Satzung wurde am ................... von der Gemeindevertretung Ahlbeck beschlossen
Die Begrindung wurde gebilligt.

Ahlbeck, .................. Siegel Burgermeister

6. Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Ahlbeck, .................. Siegel Blrgermeister

7.

Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der die Satzungen auf Dauer wahrend der
Dienstzeiten von jedermann eingesehen und Uber deren Inhalt Auskunft verlangt werden
kann, ist am im ,Amtlichen Mitteilungsblatt‘ des ,Amtes am
Stettiner Haff Nr. . .. bekannt gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung sowie auf Rechtsfolgen (§§ 214, 215
BauGB) und auf Bestimmungen des § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V hingewie-
sen worden.

Die Satzung ist mit Ablauf des .................. in Kraft getreten.

Ahlbeck, .........coc...... Siegel Burgermeister

Ei

Gemeinde Ahlbeck
Stand: September 2021

Kartengrundlage digita‘Ie Topographische Karte @ GeoBasis-DE/M-V <2019>

nbeziehungssatzung "Der schwarze Grund" der




Einbeziehungssatzung "Der Dunkle Grund"
der Gemeinde Ahlbeck

FFH-Vorprifung

SPA DE 2350-401 "Ueckermunder Heide"
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1. Anlass und Ziele

Die Gemeinde Ahlbeck plant eine ca. 0,4 ha grofl3e Flache am norddstlichen Ortsrand von
Ahlbeck, unmittelbar nérdlich der Kreisstral’e VG78 Vorsee gelegen, dem Innenbereich mittels
einer Einbeziehungssatzung "Der schwarze Grund" (gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB) zuzuord-
nen. Die zukinftige Bebauung ist entsprechend der Umgebungsbebauung zu errichten.

Etwa 170 m sidlich der Vorhabenflache erstreckt sich das Vogelschutzgebietes SPA DE 2350-
401 "Ueckermunder Heide".
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Abb. 1: Lage des Vorhabens zum Vogelschutzgebiet (Quelle: © LINFOS/M-V 2021)

Entsprechend Artikel 6 Absatz 3 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Erhaltung der natirli-
chen Lebensraume und der Habitate der Arten erfordert die vorliegende Planung, welche nicht
unmittelbar mit der Verwaltung des Natura-Gebietes in Verbindung steht und hierfiir nicht not-
wendig ist, das Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Planen und Pro-
jekten erheblich beeintrachtigen konnte, eine Prifung auf Vertraglichkeit mit den fir dieses
Gebiet festgelegten Erhaltungszielen.

Dies erfolgt zunédchst im Rahmen vorliegender FFH-Vorprifung auf Grundlage vorhandener
Unterlagen. Sind im Ergebnis der FFH-Vorprifung erhebliche Beeintrdchtigungen

‘h ) FFH-Vorpriifung zum SPA DE 2350-401 "Ueckerminder Heide" fur die Einbeziehungssatzung "Der
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nachweislich auszuschlie3en, so ist eine vertiefende FFH-Vertraglichkeitsprufung nicht erfor-
derlich. Besteht dagegen bereits die Mdglichkeit einer erheblichen Beeintrachtigung, 16st dies
die Pflicht zur Durchfiihrung einer FFH-Vertraglichkeitshauptprifung aus.

Unter Berlcksichtigung der Ergebnisse der Vertraglichkeitsprifung und vorbehaltlich des Ab-
satzes 4 (Durchfuhrung trotz negativer Ergebnisse aus Griinden offentlichen Interesses, mit
notwendigen Ausgleichsmal3inahmen) stimmen die zustandigen einzelstaatlichen Behorden
der Planung nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeintrach-
tigt wird und nachdem sie gegebenenfalls die Offentlichkeit angehort haben.

2. Gesetzliche Grundlagen

Die europdaische Grundlage der FFH-Prifungen ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Er-
haltung der nattrlichen Lebensrdume und der Habitate der Arten (RL 92/43/EWG), FFH-Richt-
linie genannt, welche seit dem 5. Juni 1992 in Kraft ist und die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie
2009/147/EG des Rates der europdischen Gemeinschaften vom 30.November 2009 Uber die
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) in ihre Bestimmungen einschlief3t.

Im Artikel 3 der FFH-Richtlinie heif3t es:

(1) Es wird ein koharentes europaisches 6kologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der
Bezeichnung ,Natura 2000 errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natiirlichen
Lebensraumtypen des Anhangs | sowie die Habitate der Arten des Anhang Il umfassen und
muss den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines ginstigen Erhal-
tungszustandes dieser natirlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natirli-
chen Verbreitungsgebiet gewéhrleisten. Das Netz ,Natura 2000 umfasst auch die von den
Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen besonderen Schutzge-
biete.

Die Pflicht zur Prifung der Natura-Gebiete ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie:

(3) Plane oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung
stehen oder hierfur nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusam-
menwirkung mit anderen Planen und Projekten erheblich beeintrachtigen kénnten, erfordern
eine Prifung auf Vertraglichkeit mit den fir dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter
Beruicksichtigung der Ergebnisse der Vertraglichkeitsprifung und vorbehaltlich des Absatzes
4 stimmen die zusténdigen einzelstaatlichen Behdrden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn
sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeintrachtigt wird, und nachdem sie
gegebenenfalls die Offentlichkeit angehort haben.

3. Vorgehensweise

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Prifung des Vorhabens erlautert:
1.Schritt

Dieser ist die Prifung des Vorhabens auf Wirkfaktoren, welche Beeintrachtigungen eines Na-
tura 2000-Gebietes auslésen konnten.

2. Schritt
ﬂ 3 FFH-Vorpriifung zum SPA DE 2350-401 "Ueckerminder Heide" fur die Einbeziehungssatzung "Der
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Hier erfolgt die Konkretisierung der Art und Intensitéat der Wirkfaktoren sowie die Bestimmung
der im Natura 2000-Gebiet zu schiitzenden Lebensraumtypen, der Lebensraumarten und de-
rer Habitate welche gegentiber den Wirkfaktoren empfindlich sein kénnten.

3. Schritt

Es wird gepruft ob die Mdglichkeit besteht, dass eine erhebliche Beeintrachtigung der im Na-
tura 2000-Gebiet zu schitzenden Lebensraumtypen oder Arten erfolgen kann.

Wird als Ergebnis des 3. Schrittes die Mdéglichkeit einer erheblichen Beeintrachtigung ausge-
schlossen, ist das Vorhaben durchfiihrbar. Kann die Méglichkeit einer erheblichen Beeintrach-
tigung nicht ausgeschlossen werden ist das Vorhaben abzulehnen.

Zum Verstandnis der Ausfuhrungen werden nachfolgend wichtige Begriffe erlautert:

Erhebliche Beeintrachtigung

Beeintrachtigungen der Vogelarten nach Anhang | und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richt-
linie (2009/147/EG), die nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren oder zu
entwickeln sind, sind erheblich, wenn die Arten so gestort werden, dass deren Erhaltungszu-
stand nicht mehr glnstig ist.

Erhebliche Beeintrachtigungen von Natura 2000-Gebieten kdnnen nicht nur durch Vorhaben
die innerhalb der Gebiete vorgesehen sind hervorgerufen werden, sondern auch von solchen
aul3erhalb dieser Gebiete, indem aus solchen Vorhaben entsprechende Auswirkungen auf die
Gebiete mit ihren fur die Erhaltungsziele maRRgeblichen Bestandteile resultieren. Dies kdnnen
vor allem Wirkungen Uber den Luft und Wasserpfad sowie Barrierewirkungen sein, die zu St6-
rungen von funktionalen Beziehungen (z. B. zwischen Lebensrdumen einer Art inner-und au-
Rerhalb eines Natura 2000-Gebietes) fiihren oder Zerschneidungs-bzw. Fallenwirkungen, die
auch auBerhalb der Gebietskulisse Individuenverluste / Mortalitatserhéhung der im Gebiet sie-
delnden Population hervorrufen.

Erhaltungsziele

Erhaltungsziele sind grundséatzlich die Erhaltung oder Wiederherstellung eines giinstigen Er-
haltungszustandes der Vogelarten nach Anhang | und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtli-
nie (2009/147/EG) und derer Habitate. Zum Teil sind fir die Natura 2000-Gebiete die jeweili-
gen Erhaltungsziele gebietsspezifisch im Standard - Datenbogen festgelegt.

Bezugsraum

Bezugsraum zur Ermittlung der Beeintrachtigungen ist das entsprechend den Erhaltungszielen
zu sichernde oder wiederherzustellende Vorkommen im betroffenen Natura 2000-Gebiet ein-
schlie3lich seiner lokalen Vernetzung, nicht jedoch das nationale oder europaische Verbrei-
tungsgebiet. Dabei sind erforderlichenfalls etwaige Differenzierungen innerhalb des Gebietes
zu bertcksichtigen (z. B. bei einem Gebiet, das aus funktional getrennten oder nur bedingt
zusammengehdrigen Teilgebieten besteht). Insbesondere bei mobilen oder regelmélig wan-
dernden Arten ist allerdings festzuhalten, dass Beeintrachtigungen der Population des be-
troffenen Natura 2000-Gebietes auch aul3erhalb dieses Gebietes stattfinden und z. B. tber
dort erhdhte Individuenmortalitét auf den gebietsbezogenen Erhaltungszustand der betroffe-
nen Arten rickwirken kénnen.

4. Projektbeschreibung
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Die Planung sieht die Errichtung von Wohnbebauung auf Intensivgrinland vor. Es wird ein
Allgemeines Wohngebiet mit eingeschossiger Bebauung und einer GRZ von 0,25 festgesetzt.
Die zulassige Versiegelung betragt 35%. Zu entfernende Gehdlze und Geb&ude sind auf der
Flache nicht vorhanden Die Erschlie3ung erfolgt tber die Kreisstralle VG78 Vorsee.

— - :
> | I\

| Plangebiet ca. 0,4 ha [ \ A

KreisstralRe
VG78 Vorsee

SPA-Gebiet DE 2350-401 "Ueckerminder Heide"

(Zielarten: Blaukehlchen, Brachpieper, Eisvogel, Fischadler, Goldregenpfeifer, Heideler-
che, Kranich, Neuntoter, Rohrdommel, Rohrweihe, Schreiadler, Schwarzspecht,
Schwarzstorch, Seeadler, Sperbergrasmicke, Tupfelsumpfhuhn, Wachtelkénig, Weil3-
storch, Ziegenmelker, Bekassine, Grol3er Brachvogel, Wachtel, Wendehals, Wiedehopf),
1 unmittelbar nérdlich und stdlich

=

Abb. 2: Lage des Plangebietes im Osten von Ahlbeck (Quelle: © LINFOS/M-V 2021)

Mit der Realisierung des B- Planes kdnnen folgende zusatzliche Wirkungen unterschiedlicher
Intensitat einhergehen:

Baubedingte Wirkungen sind Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes wahrend der Bauarbei-
ten, welche nach Bauende wieder eingestellt bzw. beseitigt werden. Es handelt sich um:

1 Immissionen (Larm, Licht, Erschitterungen) werktags durch Transporte und Bauaktivita-
ten,

2 Flachenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflachen und
Baustelleneinrichtung.

Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeintrédchtigungen des Naturhaushaltes durch
die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschranken sich auf das Baugebiet und stellen
sich folgendermal3en dar:

1 Flachenversiegelungen bereits beanspruchter Flachen

2 Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch Gebaude entsprechend der Umgebungs-

bebauung
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LEGENDE Bestand Planung

§ Linden nach § 18 NatSchAG geschiitzt m Wohnbauflache

- Untersuchungsraum
l:l GIM Intensivgrinland auf Mineralstandorte === Baugrenze

Abb. 3: Konfliktbetrachtung (Quelle: Bestand- und Konfliktkarte)

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes auf-
grund der Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall:

1 durch Wohnnutzung verursachte Emissionen (Emissionen sind die von einer Anlage aus-
gehenden Luftverunreinigungen, Larm, Erschitterungen, Licht, Warme, Strahlen und ahn-
liche Erscheinungen ), in diesem Fall: Larm, Licht

Zur Kontrolle sind in folgender Tabelle mégliche Wirkungen des Vorhabens auf die Natura-
Gebiete aufgefuhrt, von denen keine bestatigt werden kann.

Tabelle 1: zusatzliche Wirkungen des Vorhaben auf die Natura-Gebiete (keine)
Art der Wirkung Wirkintensitat auf die Natura-Gebiete
c
()
(@]
=
=}
=
o — ()
gl 9 5 &
e E (8]
g2 a
a) anlagebedingte Wirkungen
Flachenversiegelung Uberbauung/ Versiegelung
Flachenumwandlung Veranderung des Bodens bzw. Untergrundes
Veranderung der morphologischen Verhéltnisse
Veranderung der hydrologischen/ hydrodynami-
schen Verhéltnisse
Veranderung der hydrochemischen Verhéltnisse
(Beschaffenheit)
“}ﬂ FFH-Vorprifung zum SPA DE 2350-401 "Ueckermiinder Heide" fir die Einbeziehungssatzung "Der
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Art der Wirkung

Wirkintensitat auf die Natura-Gebiete

gering
mittel
hoch

Bemerkungen

Nutzungsénderung

Direkte Veranderung von Vegetations- / Biotopstruk-
turen

Verlust/Anderung charakteristischer Dynamik

Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirt-
schaftlichen Nutzung

Kurzzeitige Aufgabe habitatpragender Nutzung/
Pflege

(Langer) andauernde Aufgabe habitatpragender
Nutzung/ Pflege

Gewasserausbau

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision

anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Indivi-
duenverlust

b) betriebsbedingte Wirkungen

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision

betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Indi-
viduenverlust

Mechanische Einwirkung (z.B. Tritt, Luftverwirbe-
lung, Wellenschlag)

Erschiitterungen/ Vibrationen

stoffliche Emissionen

Stickstoff- und Phosphatverbindungen/ Nahrstoffein-
trag

Organische Verbindungen

Schwermetalle

Sonstige durch Verbrennungs- und Produktionspro-
zesse entstehende Schadstoffe

Salz

Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/
Schwebstoffe und Sedimente)

Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch: Anlockung)

Arzneimittelriickstande und endokrin wirkende Stoffe

Sonstige Stoffe

Einleitungen in Gewasser

Grundwasser u.a. Wasser-
standsénderungen

akustische Wirkungen

Schall

optische Wirkungen

Bewegung, Sichtbarkeit, Licht (auch: Anlockung)

Veranderungen des Mikro- und
Mesoklimas

Veranderung der Temperaturverhéltnisse

Veranderung anderer standort-, vor allem klimarele-
vanter Faktoren (z.B. Belichtung, Verschattung)

Strahlung

Nichtionisierte Strahlung/ Elektromagnetische Felder

lonisierte/ Radioaktive Strahlung

Gezielte Beeinflussung von Ar-
ten und Organismen

Management gebietsheimischer Arten

Forderung/ Ausbreitung gebietsfremder Arten

Bekadmpfung von Organismen (Pestizide u.a.)

Freisetzung gentechnisch neuer bzw. verénderter
Organismen

c) baubedingte Wirkungen

BaustralRe, Lagerplatze etc.

)Y
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Art der Wirkung Wirkintensitat auf die Natura-Gebiete
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Bauzeiten (Gesamtzeitraum u.
tageszeitlich)

Zerschneidung, Arealverkleine- | Baubedingte, Barriere- oder Fallenwirkung/ Individu-
rung, Kollision enverlust

Sonstige

Die obengenannten Wirkungen betreffen nicht das Vogelschutzgebiet, welches etwa 170 m
sudlich des Vorhabens liegt und durch Straf3en und Bebauung von diesem getrennt ist. Die
zusatzlichen bau- und betriebsbedingten Immissionen des Vorhaben werden gering bzw. tem-
porér sein und denen der Umgebungsbebauung gleichen. Diesbezliglich ergeben sich somit
keine wesentlichen Veranderungen. Die nachsten Rastgebiete befinden sich 2 km ndrdlich
des Plangebietes und bleiben von den Wirkungen des Vorhabens unberthrt.

5. Datengrundlage

Fur die Prufung wurde der Geltungsbereich betrachtet. Am 16.07.20 erfolgte eine Begehung
des Plangebietes zur Erfassung der Habitatausstattung des Gelandes. Gleichzeitig wurde das
Gelande auf Eignung als Lebensraum fur die Zielarten der SPA-Gebietes geprift. Eine
Begutachtung der Bodenflachen zur Erfassung potenzieller Bruthabitate und dahingehender
Hinweise wurde ebenfalls am 26.10.20 durchgeftihrt. Weiterhin wurde der Untersuchungsraum
nach Sicht und mit Hilfe eines Feldstechers beobachtet, um die sich im Untersuchungsraum
aufhaltenden Voégel zu registrieren und um den Grund ihres Aufenthaltes auf dem Gelénde zu
ermitteln.

6. Beschreibung des Untersuchungsraumes.

Der ca. 0,4 ha grol3e Geltungsbereich liegt im Osten der Gemeinde Ahlbeck, unmittelbar nord-
lich der KreisstralRe VG78 Vorsee, im Bereich einer Ansiedlung von bebauten und unbebauten
Grundstticken mit eingeschossiger Bebauung und Intensivgriinland. Das Plangebiet wird im
Westen durch ein Wohngrundstiick mit Siedlungshedlzen, im Norden und Osten durch Grin-
land und im Stden durch die KreisstraRe Vorsee mit vier Linden von 50 bis 60 cm Stammum-
fang umgrenzt. AuRerdem erstreckt sich ca. 60 m nérdlich zum Vorhaben der Mischwald Gal-
genberg. Der gesamte Untersuchungsraum ist mit Intensivgrinland auf Mineralstandorten
(GIM) bewachsen. Die Vorhabenflache selbst beinhaltet keine geschitzten Elemente wie nach
§ 20 NatSchAG M-V geschiitzte Biotope oder nach 88 18 und 19 NatSchAG M-V geschitzte
Einzelbdume oder Baumreihen.

Das Vorhaben liegt innerhalb des LSGs "Haffkiste" und des Naturparks "Am Stettiner Haff".
Das SPA-Gebiet ,Ueckermiinder Heide“, NSG "Ahlbecker Seegrund" und das FFH - Gebiet
DE 2351-301 "Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See" liegen etwa 170 m sudlich zum Vor-
haben.

“ 3 FFH-Vorpriifung zum SPA DE 2350-401 "Ueckerminder Heide" fur die Einbeziehungssatzung "Der
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Abb. 4: Gewésser im Umfeld (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V 2021)

Das Plangebiet unterliegt den Immissionen seitens der Kreisstraf3e Vorsee und der umgebe-
nen Bebauung. Das Bodengeflige im Plangebiet ist aufgrund der ehemaligen Weidenutzung
und durch das Befahren der Flache gestort. Der natirliche Baugrund des Untersuchungsge-
bietes besteht aus grundwasserbestimmten Sanden. Die Umgebung um das Untersuchungs-
gebiet ist eben bis flachwellig. Auf dem Plangebiet befinden sich keine nattrlichen Oberfla-
chengewasser. Die Bauflachen sind nicht extrem tberflutungsgefahrdet. Das Grundwasser
steht 2 bis 5 m unter Flur an und ist aufgrund der nichtbindigen Deckschicht vor eindringenden
Schadstoffen vermutlich nicht geschiitzt.

Weiterhin liegt der Geltungsbereich im Landschaftsbildraum "Ahlbecker Seegrund (Fenn) IV 8
- 1“ mit einer sehr hohen Bewertung und in keinem Kernbereich landschaftlicher Freirdume.
Die nachstgelegen Land- und Gewasserrastgebiete befinden sich in mindestens 2 km Entfer-
nung in nordlicher Richtung zum Geltungsbereich. Der Untersuchungsraum befindet sich in
Zone B (2 Klassen) mit einer mittleren bis hohen relativen Dichte des Vogelzugs tber dem
Land M-V.

Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2351-1 wurden zwischen 2008 und 2016 sieben
Brutpaare des Kranichs, 2014 ein besetzter Weil3storchhorst, zwischen 2011 bis 2013 ein
Brutpaar des Rotmilans, zwischen 2007 bis 2014 mindestens eine Beobachtung des Seead-
lers, seit 2012 funfundzwanzig besetzte Horste der Wiesenweihe und zwischen 1990 bis 2017
zwolf Beobachtungen des Eremiten aber keine Fischotteraktivitdten verzeichnet. Die nachst-
gelegenen Biberburgen liegen mindestens 2,6 km in nordwestlicher und stidéstlicher Richtung
(Bobachtungsjahre 2013/2014).

ﬂ ) FFH-Vorpriifung zum SPA DE 2350-401 "Ueckerminder Heide" fur die Einbeziehungssatzung "Der
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7. Beschreibung des SPA DE 2350-401 "Ueckermiunder Heide" und Ermittlung
der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben

Das Plangebiet liegt unmittelbar dstlich des SPA DE 2350-401 "Ueckerminder Heide".

Prifgegenstand

Gegenstand der FFH-Vertraglichkeitsprifung sind die in der aktuellen Fassung vom Marz
2018 der Natura 2000-LVO M-V fiir das jeweilige Vogelschutzgebiet aufgefiihrten Vogelarten
und deren Lebensraume.

Allg. Gebietsmerkmale:

- Kustendliinen, Sandstrande, Machair

- Binnengewasser (stehend und flieRend)
- Anderes Ackerland

- Trockenrasen, Steppen

- Laub- und Nadelwalder

Andere Gebietsmerkmale:

- Groliflachige geschlossene Wald-, Heide- und Grunlandkomplexe der Ueckermiinder
Heide.

Gite und Bedeutung:

Stérungsarmes Gebiet u.a. mit reprasentativen Vorkommen von FFH-LRT und Arten. Besied-
lung der Region unmittelbar nach der Weichseleiszeit. Anfang des 17.Jh. durch Preuf3enkdnig
wirtschaftlicher Aufschwung und Entwicklung der Region. Entstehung des Gebietes durch rie-
sigen spétpleistozanen Eisstausee, in deren Folge ein Sandergebiet mit Flugsanddecken und
Binnendunen entstand.

Erhaltungsziele

Da kein Erhaltungsziel im Standard - Datenboden formuliert ist, gilt die Erhaltung oder Wie-
derherstellung eines glinstigen Erhaltungszustandes der Arten nach Anhang | u. Art. 4 Abs. 2
Vogelschutzrichtlinie und derer Habitate.

ﬂ 3 FFH-Vorpriifung zum SPA DE 2350-401 "Ueckerminder Heide" fur die Einbeziehungssatzung "Der
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Tabelle 2: Beeintrachtigung von Lebensrdumen der Vogelarten nach Anhang | und
nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie
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Nassstandorte mit zuganglichen Wasserstellen; nein nein
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e |9 schuttere bewachsene oder freie Bodenflachen als
§ g auch ausreichend Deckung (Gebisch, Altschilf oder
L | = Hochstauden)
=} g ]
C_G =
m -1 ©
_ , wohnt und britet in trockenem, offenem Gelénde nein nein
:’,)_ % auf Initialstadien der Vegetationsentwicklung
o
2120
S | £ i |Raumbedarf: 1-35 ha; Fluchtdistanz: <10-30 m
— [
o | < &
«» | Kleinfischreiche Still- und FlieBgewasser mit ausrei- | nein nein
_ % chender Sichttiefe und geeigneten Ansitzwarten < 2
g o |-3 m uber dem Wasser sowie nicht zu weit ent-
o e . . . ..
% g fernte steile, sandige - lehmige Erd- (Ufer-) abbri-
W < |che
. Waldreiche Seengebiete und gewéasserreiche Ufer- | nein nein
% S 4 niederungen; Horst bevorzugt auf exponierten Bau-
© O + . .
S S _& men, oft Kiefer; zunehmend auf Strommasten sie-
-I_%_’ g E delnd; stérungsempfindlich; FD 200 - 500 m
5 Offene, Ubersichtliche Regenmoorflachen mit max. |nein nein
S 8 | 5-6 cm hohen Rasen- und Zwergstrauchvegetation
"é- § und hdchstens sehr vereinzelten htheren Struktu-
S| « |ren
g IS
o >
o =
6| T 8§
bewohnt vor allem sonnige, trockene Offenflachen | nein nein
2 g in oder am Rande von Kiefernwaldern wie
% @ | Kahlschlage, Brandflachen und breite Schneisen;
3 % Raumbedarf: 0,8-10 ha; Fluchtdistanz: < 10 - 20 m
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Britet in kndchel- bis hiifttief unter Wasser stehen- | nein nein
den Partien von lichtwilichsigen Bruchwéldern, ruhi-
gen Verlandungszonen, Waldmooren, locker mit

Q Gebisch bestandenen Seggenrieden, Réhrichten
5 S | usw.; Nahrungssuche auRerdem auf Ackern, Griin-
'% @ |land, offenen Moorflachen;
< | O |Raumbedarf: > 2 ha; Fluchtdistanz: 200 - 500 m
strukturreiche Hecken, Waldmantel, Strauchgruppen | nein nein
oder dornige Einzelstrducher mit angrenzenden als
Nahrungshabitat dienenden Grinlandflachen, Gras-
° oder Staudenfluren oder &hnlichen Flachen (ersatz-
'S | weise Saume), Heide- und Sukzessionsflachen mit
P:-’ § Einzelgeholzen oder halboffenem Charakter, Struk-
‘Q «n | turreiche Verlandungsbereiche von Gewéassern mit
% '% Gebischen und halboffene Moore
pzd - Raumbedarf: <0,3 - >3 ha, Fluchtdistanz: <10-30 m
— GroRRe Rohrichtbestande an Seen, Weihern, Fisch- | nein nein
GE) teichen, Altarmen u.a. Stillgewasser; langsam flie-
g g 0 Rende Gewasser und Niedermooren und Auen
2|23
<= 8 =
@] o o
X oo
Britet bevorzugt in grof3flachigen, aber auch klein- | nein nein
E % flachigen Roéhrichten mit offenen Landschaften;
GE’ o %) Nest v.a. in Schilf- und Rohrkolben, selten in Raps,
< |8 g Getreide u.a. hohen Grasfluren
xr o «
I.d.R. waldreiche Gebiete mit gré3eren, ruhigen Alt- | nein nein

holzbestand und groReren Feuchtwiesenkomple-
xen; Jagd auch auf Acker; Nahrungshabitate horst-
nah, oft in Waldrandlage; Nahrungssuche im Som-

Schreiadler
Aquila poma-

© | mer oft auf frisch geméahten Wiesen; FD 200 - 300
£lm
. gréRere, vorzugsweise zusammenhangende Laub-, |nein nein
+— —
5 g Nadel- und Mischwalder mit ausreichend hohen An-
8 n teilen an Altbestanden und Totholz
8| a
< o
= |8
< > 0
[&] = =5
(e R
- Ausgedehnte stérungsarme Walder mit Altholzbe- nein nein
o @ |stand und eingelagerten und nahegelegenen fisch-
o 5 : ; ; N .
' g reichen Gewassern, v.a. Bache und Flisse, Fisch-
% c |teiche, Timpel, auch andere Nahrungsreiche Ge-
E S |wasser
(&)
Q =~
] O
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moglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche nein nein
(insbesondere im Hinblick auf Hochspannungslei-
_‘=E tungen und Windkraftanlagen) - mit stérungsarmen
-g Waldern (vorzugsweise Laub- und Laub-Nadel-
‘® | Mischwalder, ersatzweise Feldgehdlze) mit ausrei-
5 2 chend hohen Anteilen an Altbesténden als Bruthabi-
(_-% % tat sowie fisch- und wasservogelreiche gré3ere Ge-
8 5 | wasser als Nahrungshabitat (Kistengewasser,
n I | Seen, Teichkomplexe); FD 200 - >500 m
Gestufte Hecken, Kleingehdlze oder Waldrander, nein nein
o die an extensiv genutzte landwirtschaftliche Flachen
f, angrenzen, u.a. lichte Walder und Sukzessionsfla-
E < |chen;
g 'S | Raumbedarf: < 0,4 - > 3 ha; Fluchtdistanz 10 - 40 m
[%2]
g3
) =
& | &
- < Seicht Uberflutete GroRseggenriede, lichte Réhricht- | nein nein
5 S und Schilf-Seggen-Bestande, seltener Nasswiesen
-EQ_ g mit mdglichst gleichbleibenden Wasserstand, 5-10
IS 2 | cm Wasserhohe
2 | &
) ©
i N
2|8
Ab Mai hochwiichsige Seggen-, Wasserschwaden- | nein nein
g’ oder Rohrglanzgraswiesen, auch lockerwiichsige
2 x | Riedwiesen mit Schilf
0] o
= | O
© Offene und halboffene, moglichst extensiv ge- ja
‘= | nutzte Nass- oder Feuchtgriinlandgebiete mit
< _8 geeigneten Horstplattformen auf Gebauden,
§ g Masten oder Baumen i der Nahe mit freiem An-
a = und Abflug und Blick auf Nahrungsgebiete,
‘© _8 Raumbedarf: 4 - > 100 km?2; Fluchtdistanz <30 -
= | O |100m
. lichte Kiefernwalder auf Sandstandorten, mit Einzel- | nein nein
. 3 gehdlzen bestandene Bereiche, grol3flachiger DU-
g a nenkomplexe, gréRere Lichtungen (z. B. Schneisen)
FE) %” w | von Kiefernwéldern mit lickiger und Uberwiegend
S g 3 | niedriger Vegetation (insbesondere Zwergstrauch-
g 8 | heiden und Sandmagerrasen
N | O 2|Raumbedarf: 1,5 — 10 ha; Fluchtdistanz: 5 -10 m
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Seggenriede, liickige Rohrichte, Regenmoore, nein nein

GE’ S o | Feuchtwiesen, Waldmoore, feuchte bis nasse Stau-
% s g denbrachen, seltener lichte Erlenbriiche, Pappel-
< | (=‘5 forste, nasse Kahlschlage und halboffene Sukzessi-
0 | O D|onsflachen;
5 © Grol3flachige, offene, gut Uberschaubare, meist nein nein
2 % | feuchte Regenmoore, Moorheiden, Feuchtgriinland-
2 % gebiete; bendtigt extensib genutzte Flachenmit nicht
§ 3 zu dichter Vegetation zur Reproduktion
m =)
= c
S| 8
6| 2
< Mdglichst geholzfreie Felder, Wiesen, Ruderalfluren; | nein nein
c bendtigt hier eine hohe, Deckung bietende Kraut-
g schicht; bevorzugt warme und dabei frische Sand-,
_ i Moor- oder tiefgrindige Loss- und Schwarzerdebo-
% € |den;
& g Raumbedarf: mind. 20 — 50 ha; Fluchtdistanz: 30 -
= | O [s0m(2)
Halboffene Agrarlandschaften, Dorfer mit Obstgar- | nein nein
ten, Baumgérten, Parks, Friedhofe, Streuobstbe-
" _°=f stande, halboffene Heidelandschaften, lichte Walder
EU E bzw. Waldréander, Kahlschlage u.a. mit Grasfluren
L | 2 |und nicht zu dichten oder hochwiichsigen Bodenve-
o g | getation;
= > Raumbedarf: 10 — 30 ha; Fluchtdistanz 10 - 50 m
warmeexponierte, trockene, nicht zu dicht nein nein
qg— baumbestandene Gebiete mit nur kurzer oder
S | ® o | Uberhaupt spérlicher Vegetation, Raumbedarf: 20 -
B | S &> 100 ha; Fluchtdistanz: 30 — 100 m
L 1ag
= o o

Wie der obenstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird das Vorhandensein von Lebensrau-
men fur die Zielarten des SPA nicht komplett ausgeschlossen. Im Rahmen der Begehung
konnten im Plangebiet Strukturen fir die Art Weil3storch festgestellt werden. Das Intensiv-
grinland im Plangebiet bietet eine potenzielle Funktion als Nahrungshabitat fur den Weil3-
storch. Der Weil3storch gehort zu den Arten, die nicht zwingend direkt zusammenhangende,
aber zum Teil sehr spezifische Teilhabitate nutzt bzw. eine Art mit grof3em Aktionsradius, aber
relativ geringer Flexibilitat ist. Der Weil3storch hat meist spezifische Brut- und Quartieranspri-
che, die regelmaRig nur an wenigen Stellen im Gebiet - bzw. an wenigen Stellen optimal -
erfullt sind. Laut Messtischblattquadranten 2351-1 wurde 2014 ein besetzter Weil3storchhorst
auf dem Schornstein der alten Mihle in Ahlbeck 720 m siidwestlich des Vorhabens kartiert.
Dieser ist allerdings seit 6 Jahren nicht mehr besetzt. Der Bestandsschutz fur den Horst ist
daher aufgehoben. Es gibt kein Vorkommen der Art im 2 km Umkreis zum Vorhaben.
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Abb. 5: Gewasser im Umfeld (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V 2021)

Die GroRR-bzw. Greifvogelarten Rotmilan, Schreiadler, Schwarzmilan, Schwarzspecht,
Schwarzstorch briten in Waldern bzw. grof3eren zusammenhéngenden Gehdlzstrukturen spe-
zieller Auspragung. Im Rahmen der Potenzialanalyse konnten keine Hinweise auf Vorkommen
der Arten gefunden werden.

Wechselbeziehungen zwischen Plan- und Natura-Gebiet sind nicht vorhanden und werden
somit nicht gestort. Beeintréachtigungen tber das Plangebiet hinaus sind aufgrund der geringen
Wirkungen des Vorhabens nicht zu erwarten.

8. Zusammenfassung

Ein Projekt ist unzulassig, wenn es zu erheblichen Beeintrachtigungen eines ,Natura 2000“
Gebietes in seinen fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maRRgeblichen Bestandteilen
fuhren kann.

Die aul3erhalb des Vogelschutzgebietes liegende Vorhabenflache ist eine von Bebauung und
Stral3e tangierte Grinflache die durch die umgebenden Nutzungen beunruhigt ist. Fir die
meisten Zielarten des Vogelschutzgebietes DE 2350-401 "Ueckermiinder Heide" erfillt das
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Plangebiet keine besondere Habitatfunktion. Der Weil3storch, als Art fur die das Vorhaben
essenzielle Nahrungsflache sein koénnte, ist im 2 km Umkreis nicht vorhanden.

Wechselbeziehungen zwischen Plan- und Natura-Gebiet werden somit nicht gestort.

Beeintrachtigungen lUber das Plangebiet hinaus sind aufgrund der geringen Wirkungen des
Vorhabens nicht zu erwarten.

Das Erhaltungsziel des Natura - Gebietes wird durch das Vorhaben nicht berthrt. Die Erhal-
tung eines koharenten européischen 6kologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht
gefahrdet.

9. Quellen
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BRINKMANN, D. BERNOTAT, E. GASSNER & G. KAULE]. — Hannover, Filderstadt
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kel 8 des Gesetzes vom 13.Mai 2019 (BGBI. | S. 706) geandert worden ist
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e EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009
Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010,
kodifizierte Fassung)

¢ Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
zuletzt geandert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006
(Amtsblatt L 363, S. 368, 20.12.2006)

e LINFOS light, Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal
Umwelt M-V

e Landesverordnung uber die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Na-
tura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 2011,
(GVOBI. M-V 2011, S. 462) letzte beriicksichtigte Anderung: Anlage 5 sowie Detail-
karten geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. Mérz 2018 (GVOBI. M-V S.
107, ber. S. 155)5)

ﬂ 3 FFH-Vorpriifung zum SPA DE 2350-401 "Ueckerminder Heide" fur die Einbeziehungssatzung "Der
——— .
KUNHART schwarze Grund" der Gemeinde Ahlbeck
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Fotoanhang

Bild 01 Untersuchungsgebiet mit angrenzender, BIickrictung Westen

Vorhabenflache

Bild 02 Kreisstraf3e Vorsee mit angrenzender Wohnbebauung und wirtschaftlichen Betrieben
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Bild 03 6stlich angrenzendes Grunland, Blickrichtung Osten

“, a FFH-Vorprifung zum SPA DE 2350-401 "Ueckermiinder Heide" fur die Einbeziehungssatzung "Der
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Bild 04 Mé&chtige Linden entlang der Kreisstral3e, Blickrichtung Westen

“ FFH-Vorpriifung zum SPA DE 2350-401 "Ueckerminder Heide" fur die Einbeziehungssatzung "Der
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Einbeziehungssatzung ,,Der schwarze Grund“ der
Gemeinde Ahlbeck

Begrindung
Anlage 1 FFH-Vorpriifung
Anlage 2 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Stand: September 2021




Auftraggeber:
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Der Burgermeister

Uber ,Amt am Stettiner Haff"
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Gudrun Trautmann
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17033 Neubrandenburg
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Rechtsgrundlagen

Die Erganzungssatzung basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021
(BGBI. I S. 4147) geéndert worden ist,

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) gedndert worden ist



* Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S.
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) gean-
dert worden ist".

2. Lage und Umfang des Satzungsgebietes

Der Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung ,Der schwarze Grund“ umfasst Teile des
Flurstiickes 157 Flur 3 Gemarkung Ahlbeck. Er befindet sich norddstlich des Dorfkerns Ahl-
beck, im sudlichen Teil des schwarzen Grundes und nérdlich der Stral3e Vorsee. Die Sud-
grenze des Geltungsbereichs bildet die Flur- und Gemarkungsgrenze zur Flur 1 und Gemar-
kung Seegrund.

Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt:

Im Norden: durch eine Griunlandflache (restliche Teil des Flurstiicks 157),

im Osten: durch eine Griinlandflache (Flurstiick 156/1),

im Siden: durch die KreisstralRe VG78 (Stral3e Vorsee, Flurstiicke 79/2), Die
Stral3e befindet sich in der Flur 1 in der Gemarkung Seegrund und

im Westen: durch Wohnbebauung Vorsee 19a (Flurstlick158/1).

Die GesamtgrtRe des Einbeziehungsbereiches betragt 3.393 m2.

3. Beschreibung des Plangebietes

Der Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung liegt im Nordosten der Gemeinde Ahlbeck,
im sudlichen Teil des schwarzen Grundes.

Der Standort befindet sich auf einer intensiven Grunlandflache. Im Westen und Suden an-
grenzend an den Geltungsbereich befindet sich Wohnbebauung. In 53 m (gemessen von der
Siudostecke des Plangeltungsbereichs) suddstlicher Entfernung befindet sich ein Agrarbe-
trieb.

Der Standort grenzt stidlich an die Kreisstralde VG78 Vorsee an und wird von ihr erschlos-
sen. Hier befindet sich eine Bushaltestelle. Die Hauptver- und Entsorgungsleitungen sind in
der Stral3e vorhanden. Am Standort befindet sich ein Trafo.

Der Planbereich liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes L34 ,Haffklste“ und dem
Naturpark NP 6 ,Naturpark am Stettiner Haff“. Der Standort ist eine unbebaute, intensiv ge-
nutzte Grunlandflache. AuRerhalb des Planbereichs an der Kreisstral3e steht eine Lindenrei-
he. Der Boden setzt sich aus grundwasserbestimmten Sanden zusammen. Der Standort liegt
in keinem Trinkwasserschutzgebiet. Es gibt keine Oberflachengewasser.



4. Planungsanlass und Planungsziel

Planungsziel der vorliegenden Einbeziehungssatzung ,Der schwarze Grund® ist die Auswei-
sung von Bauflachen fur den Eigenheimbau.

Die Gemeinde Ahlbeck kann derzeit der Nachfrage nach Wohnungsbaugrundstiicken nicht
entsprechen. Der Geltungsbereich wurde als Standort fur die Wohnungsbebauung nachge-
fragt.

Die Gemeinde Ahlbeck beabsichtigt eine 3.393 m2 groRe Flache in den im Zusammenhang
bebauten Bereich einzubeziehen. Hier kbnnen ca. 2 neue (bisher unbebauten) Bauplatze
ausgewiesen werden. Durch die vorhandene ErschlieRung und eine sinnvolle bauliche Nut-
zung unter Berticksichtigung einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung des Ortes, kann
dies planungsrechtlich gesichert werden.

Um den nun geplanten Bauabsichten gerecht werden zu kénnen, ist es notwendig, fur den
geplanten Standort im Auf3enbereich Baurecht liber eine Einbeziehungssatzung zu schaffen.

5. Gegenwartiges Planungsrecht und Bindungen fir die Planung

Fur den Geltungsbereich gibt es keine Bauleitplanung, da die Gemeinde Ahlbeck keinen
Flachennutzungsplan hat. Der Plangeltungsbereich befindet sich im Au3enbereich. Die Er-
richtung von Wohngeb&uden ist somit nicht moglich. Somit ist die Aufstellung einer Einbe-
ziehungssatzung erforderlich. Im Westen und Suden grenzt der Geltungsbereich an den In-
nenbereich des Dorfes Ahlbeck an.

Durch die Einbeziehung des Planbereiches in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil er-
fahrt der vorhandene Siedlungsbereich eine sinnvolle und mafdvolle Ergénzung.
Voraussetzung fir die Aufstellung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 ist, dass sie mit einer
geordneten stadtebaulichen Entwicklung vereinbar ist. Dies ist der Fall, da der Bereich durch
die vorhandene Bebauung in der Stral3e Vorsee hinreichend gepragt wird. Die benachbarte
Bebauung sind Wohngebaude. Mit der Satzung wird Baurecht flir weitere Bebauung eines
allgemeinen Wohngebietes geschaffen.

Die Zulassigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglich-
keitsprifung nach Anlage 1 zum Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung oder nach
Landesrecht unterliegen, wird nicht begriindet.

Nach § 34 Abs. 5 Nr. 3 ist eine weitere Voraussetzung fur die Aufstellung der Satzung, dass
keine Anhaltspunkte fir eine Beeintrachtigung der Belange des Umweltschutzes nach 8§ 1
Abs. 6 Nr. 7b BauGB bestehen, also keine Schutzgebiete tangiert oder beeintrachtigt wer-
den. Zusammen mit den Schutzgebieten nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, den FFH-
Gebieten, bilden die besonderen Vogelschutzgebiete das europdische Schutzgebietsnetz
Natura 2000. Das FFH-Gebiet DE 2351-301 ,Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See“ und
das SPA-Gebiet DE 2350-401 ,Ueckerminde Heide sind jeweils ca. 170 m vom Standort
entfernt. Vorn Kunhart Freiraumplanung wurde eine FFH-Vorprifung erstellt, die zu folgen-
dem Fazit kommt:

,Die aullerhalb des Vogelschutzgebietes liegende Vorhabenfléache ist eine von Bebauung
und Stral3e tangierte Grunflache, die durch die umgebenden Nutzungen beunruhigt ist. Fur
die meisten Zielarten des Vogelschutzgebietes DE 2350-401 ,Ueckermtnder Heide“ erftllt
das Plangebiet keine besondere Habitatfunktion. Der Weil3storch als Art, fur die das Vorha-
ben essenzielle Nahrungsflache sein kdnnte, ist im Umkreis von 2 km nicht vorhanden.
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Das Vorhaben verursacht keine erhéhten Immissionen. Daher erreichen die Wirkungen des
Vorhabens die Funktionen des Natura-Gebietes nicht.

Wechselbeziehungen zwischen Plan- und Natura-Gebiet werden somit nicht gestort.
Beeintrachtigungen tber das Plangebiet hinaus sind aufgrund der geringen Wirkungen des
Vorhabens nicht zu erwarten.

Das Erhaltungsziel des Natura-Gebietes wird durch das Vorhaben nicht berthrt. Die Erhal-
tung eines koharenten europaischen 6kologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist
nicht gefahrdet.”

Es ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten, dass die Wohnungsbauvorhaben
aufgrund der verwendeten Stoffe (Seveso Ill) stéranféllig sind. Die Planung steht nicht im
Verdacht Katastrophen oder schwere Unfélle auszulésen.

In der landesplanerischen Stellungnahme vom 01.07.2021 wird festgestellt:
Aufgrund der Kleinteiligkeit und der stadtebaulichen Verdichtungssituation des Planungsvor-
habens ist die Einbeziehungssatzung mit den Zielen der Raumordnung vereinbar.“

6. Planinhalt und Festsetzungen
6.1  Artund Mald der baulichen Nutzung

Die Zulassigkeiten von Vorhaben im Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung regeln sich
nach 8§ 34 Abs. 1 und 2 BauGB. Die Zulassigkeiten werden so geregelt, dass sich die Vorha-
ben nach Art und Mal3 der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstiicksflache, die
uberbaut werden soll, in die Eigenart der ndheren Umgebung einfligen.

Daher werden keine Festsetzungen zur Art und zum Mafd der baulichen Nutzung getroffen.
Die pragende Bebauung wird als allgemeines Wohngebiet eingestuft. Alle Nachbargeb&aude
sind Wohngebéaude.

Die Gebéude sind alle eingeschossig.

6.2 Uberbaubare Grundstiicksflachen, Baugrenze

In der Einbeziehungssatzung wird mit Hilfe der Baugrenze die Lage und Grél3e der tiberbau-
baren Grundstiicksflache definiert. Die vordere Baugrenze befindet sich im Abstand von 5,4
m zur Flurstiicksgrenze. Das Baufeld hat eine Tiefe von 15 m.

6.3 Erschlieung

Wegen der Wirkung der Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB, Flachen zum unbeplanten In-
nenbereich zu erklaren, ist fur Vorhaben die gesicherte ErschlieBung Voraussetzung fir das
Verfahren.

Die KreisstralRe VG78 erschliel3t den Standort verkehrlich. Am Plangeltungsbereich befindet
sich eine Bushaltestelle mit Wartehduschen. AuRerdem ist die vorhandene Baumreihe zu
beachten. Dies fulhrt zur Festsetzung von Bereich ohne Zu- und Abfahrten.



6.4  Ver-und Entsorgung

Die versorgungstechnische ErschlieBung des Plangebietes ist durch das Vorhandensein der
Hauptversorgungsleitungen in der Stral3e gesichert. Der Wasser- und Abwasser-Verband
Ueckerminde weist in seiner Stellungnahme vom 09.06.2021 hin, dass die wasserseitige
ErschlieBung der geplanten Bebauung tber die vorhandene Trinkwasserleitung im Plange-
biet abgesichert werden kann und die Abwasserentsorgung durch Anschluss an die vorhan-
dene offentliche Schmutzwasserleitung gelést werden kann.

Am Plangeltungsbereich befindet sich ein Trafo.

6.5 Planungen, Nutzungsregelungen und Mal3nahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
6.5.1 KompensationsmalRnahmen

M 1 Als KompensationsmaRnahme sind 6.587,78 Okopunkte einer OkopunktmafRnahme
zu erwerben. Mdglich ware die Verwendung des ca. 18,6 km sudlich liegenden Kon-
tos VG-036 ,Herstellung einer Brachflache mit Nutzungsoption als Weide sldlich von
Dorotheenwalde” (Betreiber: Dr. S. Grumbach, Tel. 039748-55012), da dieses in der-
selben Landschaftszone "Vorpommersches Flachland" wie das Vorhaben liegt.

7. Nachrichtliche Ubernahme
7.1 Landschaftsschutzgebiet

Der Plangeltungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet L34 ,Haffkiste“. Es wurde ein
Antrag auf Ausgliederung aus dem LSG gestellt.

Mit Schreiben vom 21.09.2021 wurde der Gemeinde Ahlbeck die Ausnahmegenehmigung
von dem Bauverbot im Landschaftsschutzgebiet ,Haffkliste” fir die Eibeziehungssatzung
,Der schwarze Grund“ von der unteren Naturschutzbehorde erteilt.

7.2 Naturpark

Der Plangeltungsbereich liegt im Naturpark NP6 ,Am Stettiner Haff*.

8. Hinweise
8.1 Bodendenkmale

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Gemeinde sind keine Bodendenkmale bekannt.
Wenn wahrend der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbri-
che usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschittete Gewo6lbe, Verfullun-
gen von Graben, Brunnenschachten, verfillte Latrinen- und Abfallgruben, gemauerte Flucht-
gange und Erdverfarbungen (Hinweise auf verfiillte Gruben, Graben, Pfostenlécher, Brand-



stellen oder Graber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Miinzen, Urnenscherben, Stein-
setzungen, Hdlzer, Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Geratschaften aller
Art (Spielsteine, KAmme, Fibeln, Schlissel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese
gem. 8 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V unverzuglich der untere Denkmalschutzbehérde anzuzei-
gen. Anzeigepflicht besteht gemaR § 11 Abs. 1 DSchG M-V fir den Entdecker, den Leiter
der Arbeiten, den Grundeigentiimer oder zufallige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes
erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 abs. 3 DSchG M-V in unveréndertem Zustand
zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt funf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schrift-
licher Anzeige spatestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehérde kann die
Frist im Rahmen des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgeméafRe Untersuchung oder die
Bergung des Denkmals dies erfordert.

Aufgefundene Gegenstande sind dem Landesamt fiir Kultur und Denkmalpflege zu tberge-
ben.

8.2 Bundeswehr

Das Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr weist
in seiner Stellungnahme vom 27.05.20201 hin:

,Das Plangebiet befindet sich aufgrund der Ndhe zum Truppeniibungsplatz (TrUbPI) Jager-
briick und dem Biwak-Raum Rieth in einer sog. ,Emissionsschutzzone”, Das bedeutet, dass
je nach Windstarke und Windrichtung mit Larm- und Abgasemissionen durch den militéri-
schen Ubungsbetrieb zu rechnen ist. Ich weise darauf hin, dass Beschwerden und Ersatzan-
spriche, welche sich auf diese Emissionen beziehen, nicht anerkannt werden kénnen.*

8.3 Munitionsfund

Das Ordnungsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald, SG Brand- und Katastrophen-
schutz weist in seiner Stellungnahme vom 05.07.2021 hin:

,Nach den mir vorliegenden Daten aus dem Kampfmittelkataster des Landes sind derzeit
keine Anhaltspunkte auf latente Kampfmittelgefahren zu entnehmen.

Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschlieRen, dass auch in flr den Munitions-
bergungsdienst als nicht kampfmittelbelastetet bekannten Bereichen Einzelfund auftreten
konnen.

Aus diesem Grund sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzufiihren. Sollten
bei den Arbeiten kampfmittelverdachtige Gegenstande oder Munitionen aufgefunden wer-
den, sind aus Sicherheitsgrinden die Arbeiten an der Fundstelle und in der unmittelbaren
Umgebung sofort einzustellen, so ist der Fundort zu rAumen und abzusperren.

Gemal § 5 Abs.1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der értlich zustandigen Ord-
nungsbehoérde unverziglich anzuzeigen. Ebenso kann die Meldung Uber die nachste Poli-
zeidienststelle erfolgen. Von hieraus erfolgt die Information des Munitionsbergungsdienstes.“

8.4  Abfall

Das Amt fir Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung des Landkreises Vorpommern-
Greifswald, SG Abfallwirtschaft/lmmissionsschutz, SB Abfallwirtschaft/Altlasten weist in sei-
ner Stellungnahme vom 05.07.2021 hin:



»1. Die Deponierung nicht verunreinigter mineralischer Bauabfélle ist unzuldssig. Verwertba-
re Baustoffe dirfen nicht mit verwertbaren Bauabfallen vermischt werden. Die verwertbaren
Bauabfélle sind bei einer zugelassenen Bauabfallverwertungsanlage anzuliefern.

2. Gemal § 4 (1) der Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald Uber die Abfallent-
sorgung (Abfallwirtschaftssatzung — AwS) vom 24.10.2016 besteht Anschlusspflicht an die
offentliche Abfallentsorgung. Die Anzahl und die Grol3e der bendtigten Abfallbehdlter sind
gemal § 14 der Satzung beim Landkreis Vorpommern-Greifswald anzumelden.”

8.5 Bodenschutz

Das Amt fur Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung des Landkreises Vorpommern-
Greifswald, SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz, SB Abfallwirtschaft/Altlasten weist in sei-
ner Stellungnahme vom 05.07.2021 hin:

»1. Wahrend der BaumalBnahme auftretende Hinweise auf schadliche Bodenveranderungen
oder Altlastverdachtsflachen (vererdete Mullkdrper, Verunreinigungen des Bodens, Oberfla-
chen- und Grundwassers, u.a.) sind der unteren Bodenschutzbehoérde des Landkreises Vor-
pommern-Greifswald (Standort Pasewalk) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebenen-
falls zu unterbrechen.

2. Treten wahrend der BaumaRnahmen Uberschussboden auf oder ist es notwendig
Fremdbdden auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflichtigen
Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen zu treffen.

Die Forderungen der 88 9 bis 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBI. I. S. 1554), in der zuletzt giltigen Fassung, sind zu
beachten.

Dabei sind insbesondere die Anforderungen der DIN 19731 (Ausgabe 5/98) zu bertcksichti-
gen.”

8.6 Immissionsschutz

Die untere Immissionsschutzbehdrde des Landkreises Vorpommern-Greifswald weist in ihrer
Stellungnahme vom 05.07.2021 hin:

LHinsichtlich der Errichtung, der Beschaffenheit und des Betriebes von Feuerungsanlagen
sind die Anforderungen der Ersten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes (Verordnung uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen — 1. BImSchV) ein-
zuhalten. Insbesondere ist hiernach die Uberwachung durch den bevollmachtigten Bezirks-
schornsteinfeger zu gewahrleisten.

Bezuglich der eventuellen Errichtung von (Luft-)Warmepumpen wird auf die Darlegungen
des Leitfadens fir die Verbesserung des Schutzes gegen Larm bei stationaren Geraten der
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschatft fir Immissionsschutz (LAI) vom 28.08.2013 verwiesen.

Wahrend der Bauphase sind die Bestimmungen der 32. Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundesimmissionsschutzgesetzes (Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung — 32.
BImSchV) sowie die Immissionsrichtwerte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Bauldarm einzuhalten.”



8.7 Wasserwirtschaft

Die untere Wasserbehorde des Landkreises Vorpommern-Greifswald weist in ihrer Stellung-
nahme vom 05.07.2021 hin:

»1. Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich un-
mittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Héhe oder die Beschaffenheit des Grundwas-
sers auswirken konnen, der zustandigen Behotrde einen Monat vor Beginn der Arbeiten an-
zuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, ist dies
der zustandigen Behorde unverziglich anzuzeigen.

2. Die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung unterliegen dem zustandigen
Trink- und Abwasserzweckverband / den zustandigen Stadtwerken. Die Leitungsfihrung ist
mit dem Verband anzustimmen.

3. Vor Baubeginn ist mit dem zustandigen Wasser- und Bodenverband zu kléren, ob sich
evtl. weitere Rohrleitungen (Gewasser Il. Ordnung) auf dem Grundstiick befinden.

4. Sollte bei den Tiefbauarbeiten teilweise eine geschlossene Wasserhaltung (Grundwasser-
absenkung) erforderlich sein, so stellt dies nach § 9 WHG eine Gewasserbenutzung dar.
Nach § 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewassers der wasserrechtlichen Erlaubnis.

5. Nach § 32 (3) LWaG M-V ist eine Benutzung des Grundwassers (Grundwasserentnahme)
in den Fallen des § 46 Abs. 1 und 2 WHG anzuzeigen.

6. Sollten bei den Erdarbeiten Dréanungen oder auch andere hier nicht erwédhnte Entwasse-
rungsleitungen angetroffen und beschadigt werden, so sind sie in jedem Falle wieder funkti-
onsfahig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten trockengefallen sind.
Der zustandige Wasser- und Bodenverband ist zu informieren.

7. Prifpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind geméan § 40
Abs. 1 und 2 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(AwSV) der unteren Wasserbehotrde des Landkreises VG anzuzeigen.

8. Stellplatze fur Kraftfahrzeuge sind so herzurichten, dass keine wassergefahrdenden Stoffe
(Treib- und Schmierstoffe) in den Untergrund versickern kdnnen. Festgestellte Verunreini-
gungen sind sofort zu beseitigen.

9. Anfallendes Abbruchmaterial ist gegen eindringendes Niederschlagswasser zu sichern, so
dass Verunreinigungen des Bodens, des Grund- bzw. Oberflachenwassers und der Kanali-
sation sicher vermieden werden. ...

1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veranderung der Gewdassereigenschaften zu vermei-
den und die Leistungsfahigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten.

2. Niederschlagswasser soll nach 8§ 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder
Uiber eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewdasser eingeleitet
werden.

3. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann Uber eine ausreichende Sickerstre-
cke von mind. 1,00 m zum Mittleren Hochsten Grundwasserstand (MHGW) auf dem Grund-
stick versickert werden. Nach dem DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der re-
levante Versickerungsbereich im kf-Bereich von 1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen.
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4. Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder ahnliches geplant, sind diese so herzurich-
ten, dass Nachbargrundstticke nicht nachteilig beeintrachtigt werden.

5. Nach 8 46 (1) WHG bedarf das Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten oder Ableiten
von Grundwasser fir den Haushalt keine Erlaubnis oder Bewilligung soweit keine signifikan-
ten nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu besorgen sind.

6. Die Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen AwWSV vom
18. April 2017 ist einzuhalten.

7. Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle
einer Havarie mit wassergefahrdenden Stoffen ist unverziglich die zustandige untere Was-
serbehorde zu benachrichtigen.

8. Der unteren Wasserbehotrde des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist eine Anzeige
nach § 62 WHG — Wasserhaushaltsgesetz fur Anforderungen zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen nach § 40 AwSV — Verordnung zum Umgang mit wassergefdhrdenden
Stoffen nach $ 46 Abs. 3 AwSV in Verbindung mit Anlage 6 AwSV fir Anlagen in Schutzge-
bieten rechtzeitig vor Baubeginn zu tGbergeben.

9. Nach 8§ 16 LWaG M-V wird fur das Entnehmen von Grundwasser kein Wasserentnahme-
entgelt erhoben, sofern die Wassermenge insgesamt nicht mehr als zweitausend Kubikmeter
im Kalenderjahr betragt.”

Ahlbeck, ..................

Der Blrgermeister Siegel

11



	Drucksache
	Anlage  1 EinbeziehungssatzungAhlbeck-Abwägung4.2-21-09
	Anlage  2 EAB_Vorsee_15.07.21
	Anlage  3 Einbeziehungssatzung_Schwarzer_Grund-Satzung
	Anlage  4 FFH-VP_Ahlbeck_Vorsee_15.07.21
	Anlage  5 Begründung Satzung DerschwarzeGrund-21-09

